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Umschau im ausldndischen Schulwesen.

Die Umschau iiber die Arbeit auf dem Gebiete der Erziehung
und des Unterrichtes in den Staaten Europas und AuBereuropas
zeitigt ein buntes, recht bewegtes und lebendiges Bild. Es konnte
nicht ausbleiben, daB bei den groBen geistigen und wirtschaft-
lichen Umwilzungen der vergangenen Jahrzehnte die Wellen
auch das kulturpolitische Instrum_eﬁ%g;,ﬁgﬁ_l}_gmlp ergreifen_sollten.

Es kann nicht die Aufgabe dieser kleinen Arbeit sein, die Um-
risse der auslindischen Schulorganismen in Monographien dar-
zustellen. Das ist die Aufgabe der internationalen Jahrbiicher,
deren Studium fiir alle wichtig ist, welche sich ndher fiir diese
Fragen interessieren. Auch das gut informierte Mitteilungsblatt
der internationalen Vereinigung der Lehrerverbinde bringt perio-
disch aufschluBreiche Angaben iiber das Schulwesen der verschie-
denen Linder. Auf diese zwei wichtigen Quellen sei hiermit ganz
besonders verwiesen.

Der Zweck dieser Arbeit ist, aus den zerstreuten interessanten
Notizen der pidagogischen und der Tagespresse einiges festzuhal-
ten, um zu zeigen, was andere Staaten in den letzten drei Jahren
als wichtigste und dringendste Kulturaufgabe empfanden. Ge-
samthaft entsteht ein interessantes Kaleidoskop, das zeigt, daB
jeder Staat deutlich begriffen hat, daB die Jugend seine Zukunft
ist, daB Staaten, deren Schulwesen durch besonders schwierige
Umstéinde im Riickstand ist, heute ein rascheres Tempo anschla-
gen, daBl jeder Staat versucht, die schidlichen Folgen der Welt-
wirtschaftskrise so gut wie moglich ‘-von der Schule fernzuhalten
und daB man vor allem auch die sozialpiddagogische Seite der

In dem Augenblick, da diese Arbeit in Druck geht, brennt in
Europa erneut die Kriegsfackel und die Not des Krieges wird
vielleicht auf Jahre hinaus den Willen der Staaten zur kulturellen
Hebung der jungen Generationen lihmen. Damit wird diese kurze
Ubersicht angesichts der schmerzhaften Unterbrechung in einem
besondern und tragischen Sinne zur Geschichte menschheitlicher
Kulturbestrebung.
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Blick auf die Nachbarliander der Schweiz.

Deutschland.

Der Umbruch im geistigen und politischen Leben in Deutsch-
land hat fiir das deutsche Schulwesen die einschneidendsten
Anderungen gebracht.

Reichsschulpflichtgesetz.

Grundlegend ist das neue Reichsschulpflichtgesetz aus dem
Jahre 1938. Am 6. Juli 1938 verabschiedete die Reichsregierung das
seit Jahren erwartete Gesetz iiber die Schulpflicht im Deutschen
Reich. Sie schuf damit ein Werk, dessen Bedeutung weniger in
der Neuartigkeit seines Stoffes als in der Art seiner Gestaltung
begriindet ist. ,,Es ist ein lebendiger Ausdruck des Willens, dem
Schulwesen im nationalsozialistischen Deutschland in allen seinen
Zweigen die den volkischen Erfordernissen entsprechende Form zu
geben und ebnet als Schulgrundgesetz den Weg fiir zahlreiche wei-
tere MaBnahmen, die auf diesem Wege noch folgen werden®,
schreibt Ministerialdirektor Dr. Galandi im , Amtsblatt fiir Wis-
senschaft, Erziechung und Volksbildung®. Die Grundlage fiir die
deutschen Schulgesetze bot bis dahin Art. 145 der Weimarer Ver-
fassung. Er lautete:

»Es8 besteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer Erfiillung dient grund-
satzlich die Volksschule mit mindestens acht Schuljahren und die an-
schlieBende Fortbildungsschule bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.®

Die Ausfiihrung dieses Grundsatzes blieb den Lindern iiber-
lassen, so daB das deutsche Schulwesen — wie das schweizerische
— auf vollkommen foderativer Grundlage beruhte. Die Verschie-
denheiten der landesrechtlichen Schulpflichtbestimmungen be-
standen nicht nur beziiglich der Dauer der Volksschulpflicht — in
einzelnen Gebieten Bayerns und Wiirttembergs umfaBte sie nur
sieben, in Schleswig-Holstein hingegen neun Jahre —, sie bestan-
den auch hinsichtlich der Stichtage fiir den Beginn und das Ende
der Schulpflicht, in der Frage der Verlingerung der Schulzeit,
der Zulidssigkeit der Beurlaubung oder vorzeitigen Entlassung, in
den Bestimmungen iiber den Schulzwang und die Schulversdum-
nisstrafen usw. — in allen den vielerlel F'ragen also, die auch bei
uns von Kanton zu Kanton verschieden geordnet sind.

Es lag durchaus im Sinne der zentralistischen Tendenzen des
nationalsozialistischen Regimes, daB das Reich alle die Schul-
pflicht betreffenden Angelegenheiten zu regeln suchte. Auf Grund
der bereits im Jahre 1935 eingeleiteten Vorarbeiten wurde 1936 an-
hand eines Entwurfes mit den Unterrichtsverwaltungen der Lin-
der iiber die reichsgesetzliche Losung verhandelt und im AnschluB
daran mit den beteiligten Reichsministerien ein Gedankenaus-
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tausch iiber die damit zusammenhingenden allgemeinen gesetz-
gebungspolitischen Fragen gepflogen. Schon in den Vorbespre-
chungen entschlo8 man sich, Volks- und Berufsschulpflicht in
einem Gesetz zusammen zu behandeln. Man wollte damit die Wie-
derholung von Bestimmungen vermeiden, die wegen der Ahnlich-
keit des Sachgebiets bei Volks- und Berufsschulpflicht gleich aus-
fallen muBlten. Ausschlaggebend fiir diese Koppelung war jedoch
der Umstand, ,daB eine von voilkischen Gesichtspunkten aus-
gehende Betrachtungsweise die innere Zusammengehorigkeit der
beiden Gegenstinde offenbarte®.

‘Wie sich die grundsétzliche Einstellung des nationalsozialisti-
schen Staates zur Schulpflicht auswirkt, kann am besten an eini-
gen Hinzelbestimmungen gezeigt werden:

Schulbesuch fiir Ausldnder freiwillig. Da das
Reichsschulpflichtgesetz vornehmlich volkischen Bediirfnissen die-
nen will, besehrinkt es sich auf Inlinder und stellt den Auslin-
dern den Schulbesuch frei. Hingegen sind Staatsangehorige frem-
den Volkstums (zum Beispiel jiidische Kinder und Jugendliche)
schulpflichtig, ,,da auf ihre Beschulung aus Griinden der o6ffent-
lichen Ordnung nicht verzichtet werden kann®. Dabei sind selbst-
verstindlich Bestimmungen iiber die Art ihrer ,,Beschulung® und
den Ausbau des jiidischen Schulwesens vorbehalten.

Schulzwang, nicht Unterrichtszwang. Fiir simt-
liche Kinder besteht die Verpflichtung zum Besuch einer deutschen
Schule. Alle — sofern nicht korperliche oder geistige Gebrechen
der Bestimmung entgegenstehen — miissen die vier untersten
Jahrginge der Volksschule absolvieren.!) Anderweitiger Unterricht
darf nur ausnahmsweise und in besondern Fillen zugelassen wer-
den. Dr. Galandi schreibt dazu ?): ,,Jm Rahmen einer vo6lkisch be-

1) Nach einem ErlaBl des Reichsinnenministeriums aus dem Jahre 1937
vertrigt es sich nicht mit den Pflichten eines Beamten des nationalsozialisti-
schen Staates, wenn er seine Kinder ohne zwingende Griinde einer privaten
Schule zufiihrt. Zwingende Griinde liegen unter anderem bei Beamten des
auswartigen Dienstes vor wegen ihrer hdufigen Versetzungen und der beson-
dern Schulverhiltnisse im Ausland. Sie werden ferner fiir alle Beamten zum
Beispiel dann gegeben sein, wenn der Besuch einer o6ffentlichen Schule
wegen ihrer Lage zum Wohnsitz des Beamten mit erheblichen Kosten ver-
bunden ist, oder wenn die korperliche oder geistige Verfassung des Kindes
den Besuch einer offentlichen Schule ausschlieBt. Ob zwingende Griinde
vorliegen, entscheidet im Einvernehmen mit der zustindigen Schulaufsichts-
behorde der Dienstvorgesetzte des Beamten. — Der ErlaBl fiihrt weiter aus,
da3 es auch nicht gebilligt werden kann, wenn sich Beamte in die Kuratorien
und Verwaltungsrite privater Schulen berufen lassen und durch diese Hal-
tung andere Volksgenossen darin bestirken, ihre Kinder den o6ffentlichen
Schulen zu entziehen. — Auf Berufs- und Fachschulen findet dieser Rund-
erlaB keine Anwendung.

2) 1938 im Amtsblatt des Ministeriums fiir Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung.
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griindeten allgemeinen Schulpflicht ist damit dem besondern Wert
Ausdruck gegeben, der der Unterstufe der Volksschule innerhalb
der Schulerziechung beigemessen wird.“ Erst nach Zuriicklegung
der fiir alle verbindlichen untersten Jahre der Volksschule wird
Privatunterricht gestattet.

Acht Jahre Volksschulpflicht. Die in den meisten
deutschen L&andern iibliche achtjdhrige Schulpflicht ist beibehal-
ten worden. Einer Verlingerung standen bevolkerungs- und so-
zialpolitische Erwigungen entgegen. Die Schulzeit der Mittel-
schulen dauert acht (frither neun) Jahre und schlieBt an die vierte
Klasse der Volksschule an. Tritt ein Mittelschiiler vorzeitig aus,
so wird er ohne weiteres zum Besuch einer Berufsschule angehalten.

Schulpflichtig mit 5% Jahren. Das Reichsschulpflicht-
gesetz iibernimmt die preuBische Regelung, wonach die bei Beginn
des Schuljahres 5%-Jihrigen als schulpflichtig erklirt und die
5%-Jihrigen ausnahmsweise zum Schulbesuch zugelassen werden.
Diese auffallende Regelung wurde getroffen ,in Anbetracht der
im ganzen giinstigen preullischen Erfahrungen und in der Enr
wiagung, daB es bei der gegenwirtigen Bevolkerungs- und sozial-
politischen Lage erstrebt werden muB, die leistungsfihigen Ju-
gendlichen moglischt rasch fiir den Arbeitseinsatz zu befidhigen®.

Drei Jahre Berufsschulpflicht. Auch diese Bestim-
mung lehnt sich an die geltende Praxis an. Dem Bestreben, wei-
terzugehen, stellten sich wiederum die Bediirfnisse des Arbeits-
marktes entgegen. Immerhin dauert fiir Handwerker und Fach-
arbeiter die Berufsschulpflicht so lange wie die Lehrzeit, sofern
fachlich eingerichtete Schulen vorhanden sind. Fiir die landwirt-
schaftlichen Berufe wurde unter Riicksichtnahme auf die Notwen-
digkeiten des Arbeitseinsatzes eine zweijiahrige Berufsschulpflicht
als ausreichend erachtet.

Das Reichsschulpflichtgesetz wird mit Beginn des Schuljahres
1939/40 durchgefiihrt. Es trat jedoch schon auf den 1. November
1938 in Kraft, damit klar wurde, daB auch diejenigen Kinder,
die nach den bisherigen Gesetzen im Friihling 1939 ihre Schul-
pflicht beendeten, bereits der neuen Ordnung unterstehen. In der
Zwischenzeit werden die Durchfiihrungsvorschriften erlassen; be-
sonders schwierig gestalten sich natiirlich die Ubergangsbestim-
mungen fiir das Berufsschulwesen. Doch ist bereits festgelegt, daB
bei einer Ausdehnung der landwirtschaftlichen Berufsschulpflicht
iiber den bisherigen Stand hinaus eine Beeintrichtigung des Ar-
beitseinsatzes mit Riicksicht auf den Vierjahresplan in jedem
Falle vermieden werden miisse. Fiir Qesterreich findet das Reichs-
schulpflichtgesetz einstweilen keine Anwendung, da dort das
Schuljahr im Herbst beginnt. Es sei noch zu priifen, schreibt Dr.
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Galandi, wie und zu welchem Zeitpunkt sich die Einfithrung des
Gesetzes mit den sonstigen MaBnahmen zur Eingliederung der
osterreichischen Schulverwaltung in die des Reiches am besten
verbinden lasse.

Die neuzeitlichen Forderungen der Spiterlegung oder Erwei-
terung der Schulpflicht finden ihr kategorisches Nein in den An-
spriichen, die der Vierjahresplan, die Partei und das Heer an die
jungen Leute stellen. Sie bedingen, daf8 die Berufslehre, der Mit-
tel- und Berufsschulunterricht mit dem zuriickgelegten 18. Alters-
jahr normalerweise abgeschlossen sein miissen.

Hoheres Schulwesen.

Auch die Neuordnung des gesamten hheren Schul-
wesens wurde 1938 durch ErlaB des Reichserziehungsministers
Rust vorgenommen. Die Neuordnung faBlt die seit 1933 durch-
gefithrten Teilreformen zusammen und bedeutet den AbschluBl der
seit 1933 durchgefiihrten Teilreformen und bestimmt unter ande-
rem folgendes: Die Schulzeit fiir die hoheren Schulen wird von
neun auf acht Jahre verkiirzt. Hauptform der neuen, héheren
Schule ist die ,,Oberschule“. Es gibt daneben nur zwei Sonder-
formen: 1. das Gymnasium fiir Knaben, 2. die Aufbauschule, die
den Kindern auf dem Land vorbehalten ist. Die Oberschule fiir
Knaben wie fiir Middchen sieht als Hauptfremdsprache Englisch
vor, fiir Knaben auBBerdem noch Latein. Die Oberschule fiir Mid-
chen hat zwei Formen, und zwar eine hauswirtschaftliche und
eine sprachliche Form. Das Gymnasium, das kiinftig nur eine
Knabenschule ist, hat als Fremdsprachen Latein, Griechisch und
Englisch. Franzosisch ist Wahlfach in den Oberschulen wie im
Gymnasium. — Die Neuordnung bestimmt ferner, dafl die unteren
Klassen nicht mehr als 40 Schiiler und Schiilerinnen umfassen
diirfen, die mittleren nicht mehr als 35 und die oberen Klassen
nicht mehr als 25. Sidmtliche hoheren Schulen fiir Knaben werden
kiinftig wochentlich fiinf Stunden Leibesiibungen haben. Erhoht
ist auch die Stundenzahl der Fiacher Deutsch, Geschichte, Erd-
kunde, sowie Kunsterziehung und Musik.

Uber die Auslese an hoheren Schulen hat 1936 der Reichs-
erziehungsminister einen besonderen Erlafl herausgegeben. Danach
werden Jugendliche mit schweren Leiden, durch die die Lebens-
kraft stark herabgesetzt ist und deren Beheben nicht zu erwarten
ist, sowie Tridger von Erbkrankheiten, nicht in die hohere Schule
aufgenommen. Ferner werden Jugendliche, die eine dauernde
Scheu vor Korperpflege zeigen oder bei den Leibesiibungen dau-
ernd versagen, von der hoheren Schule verwiesen. In Zweifels-
fiallen wird eine arztliche Begutachtung angeordnet.
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Abkiirzung der Schulzeit und Ubergang auf
einehodohere Schule. Nach einem ErlaB des Reichserziehungs-
ministers Rust (22. Februar 1937) konnen kiinftig in Deutschland
korperlich und geistig gut entwickelte Schiiler und Schiilerinnen
bei guten Leistungen bereits vor Vollendung der normalen
Grundschulzeit von vier Jahren nach Besuch der drei ersten Klas-
sen der Volksschule auf die grundstindige hohere Schule iiber-
gehen. Der Aufnahme in die hohere Schule geht eine Priifung
voraus, die von den Lehrern der aufnehmenden Schule im Beisein
eines Grundschullehrers abgenommen wird. Uber die Aufnahme
entscheidet der Direktor. — Mit dieser MaBnahme wird an der
normalen Grundschulzeit von vier Jahren nichts geindert. Diese
bleibt grundsitzlich bestehen. Es wird jedoch iiberdurchschnitt-
lich begabten Kindern die Moglichkeit gegeben, ihre Schulausbil-
durg rascher zu vollenden.

Lehrerbildung.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Lehrerbildung zugewie-
sen. Der Reichsminister hat 1937 Richtlinien fiir das Lehramt an
hoheren Schulen (Gymnasien und Realanstalten) herausgegeben,
die fiir das ganze Reichsgebiet gelten. Sie sind fiir alle kiinftigen
Lehrer, die im Herbst 1937 mit dem Studium begannen, verbind-
lich und verordnen im einzelnen folgendes:

Nach abgelegter Maturitatspriifung ist der halbjihrige Ar-
beitsdienst und zweijihrige Heeresdienst zu absolvieren. Darauf
folgen: a) ein einjidhriges Studium an einer Hochschule fiir Leh-
rerbildung und b) ein mindestens dreijdhriges Studium an einer
Universitidt oder — fiir mathematisch-naturwissenschaftliche Fi-
cher — einer Technischen Hochschule. Nach diesen insgesamt
6% Jahren kann das sogenannte Staatsexamen, die wissenschaft-
liche Priifung fiir das Lehramt an hoheren Schulen, absolviert
werden. Hierauf folgen a) die berufspraktische Ausbildung fiir
die Dauer eines Jahres und schlieBlich b) die padagogische Prii-
fung. Mit Ausnahme von Braunschweig und Thiiringen, wo die
hohere Lehrerbildung mit der Technischen Hochschule beziehungs-
weise Universitit verkniipft ist, haben nun alle Linder eigene
Lehrerhochschulen (1937). Diese sollen nach den Worten des
Reichsunterrichtsministers Rust weder getarnte Lehrersemina-
rien noch verkiirzte Universititen, sondern echte Hochschulen
sein, die dem zukiinftigen Lehrer Gelegenheit geben, sich durch
eigene wissenschaftliche Arbeit ein griindliches Wissen anzu-
eignen. Bei der Aufnahme werden in erster Linie Bewerber und
Bewerberinnen beriicksichtigt, die den Gliederungen der national-
sozialistischen Bewegung angehoren. Der Nachwuchs des deut-
schen Lehrerstandes soll sich vor allem aus Studenten und Stu-
dentinnen erginzen, die sich schon wihrend ihrer Schulzeit in der
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Hitler-Jugend bewihrten. Der Anmeldung sind auBer den iibli-
chen Akten Ausweise iiber arische Abstammung und gegebenen-
falls Nachweise iiber die Betitigung in politischen Kampfverbin-
den beizulegen. Die Bewerber haben ferner ihr sportliches und
musikalisches Konnen nachzuweisen.

Leibeserziehung.

In Form einer Broschiire hat der deutsche Reichserziehungs-
minister 1938 ,,Richtlinien fiir die Leibeserziehung in Jungen-
schulen® veroffentlicht. Das ,Turnen“ alten Stiles ist durch
die neuen Richtlinien endgiiltiz aus der deutschen Schule ver-
bannt. Das neue Programm der Leibeserziehung sieht fiir die
Jahrginge vom 6. bis 10. Lebensjahr in der Hauptsache einfache
Bewegungsspiele vor. Fiir die 10- bis 14jdhrigen Schiiler stehen
Geschicklichkeitsiibungen und Schwimmen im Vordergrund. In
den #lteren Jahrgingen (14—18), die der Altersstufe der ,Hitler-
jugend“ entsprechen, sollen Mannschaftsspiele und Kampfsport
(auch Boxen) besonders gefordert werden. Selbstverstindlich
werden auch die alten Sportarten, wie das eigentliche Turnen,
Springen, Laufen, Werfen usw., nicht vernachlissigt. Mehr Wert
als frither wird auf das Bodenturnen gelegt. Als AbschluBl der
Sommer- und Winterarbeit soll jeweils von der Schule ein Sport-
fest veranstaltet werden, um den Leistungsstand der Schiiler zu
priifen. — Die Richtlinien zerfallen in drei Teile. Abschnitt A
enthilt die Grundsitze der Leibeserziehung in der Schule mit den
Kapiteln: 1. Ziel und Inhalt der Leibeserziehung; 2. der Erzie-
hungsweg; 3. Erziehungsmittel; 4. Gliederung und Aufbau der
Leibeserziehung in der Schule; 5. ZeitmaB der Leibeserziehung in
der Schule und Eingliederung in den Gesamtstundenplan; 6. Ein-
teilung und Beurteilung der Schiiler; 7. Wandern, sportliche
Ubungsgemeinschaften der Schule; 8. Wettkimpfe und Schulfeste;
9. Turnlehrer, Schulleiter. In Abschnitt B findet man die Lehr-
pldne und ein Anhang bringt Leistungstafeln und Bestimmungen
iiber die Leistungswertung. — Uber die mit den Richtlinien und
insbesondere mit der Leistungsbewertung gemachten Erfahrungen
sollen die Schulen — laut Verfiigung des Ministers — nach Jah-
resfrist berichten. Vor allem soll wohl erst noch in der Praxis
erprobt werden, ob die Schiiler den nicht unbetridchtlichen Lei-
stungsanforderungen auf den einzelnen Ubungsgebieten bei fiinf
Turnstunden gerecht werden konnen und wieweit die Bestim-
mungen iiber die Durchfithrung der Leistungspriifungen in allen
Einzelheiten aufrechterhalten sind.

Nachwuchssorgen.

Unterriecht in den beiden untersten Unter-
richtsklassen in Zukunft dureh Lehrerinnen. Auf
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dem FrauenkongreB, der 1938 im Rahmen des Gautages Siidhanno-
ver-Braunschweig der NSDAP in Hannover stattfand, sprach
Reichsminister Rust vor den Fiihrerinnen und Amtswalterinnen
der NS-Frauenschaft iiber die berufstitige Frau. Dabei griff er
besonders den Beruf der Lehrerin heraus und teilte hierzu mit,
daB es schon in diesem Jahre nicht mehr ganz gelungen wire, den
Lehrerbedarf voll zu decken, wenn nicht die Krifte der Ostmark
hitten mit eingesetzt werden konnen. Der Lehrermangel auf
Jahre hinaus, der durch die stirkeren Anforderungen in allen Be-
rufen hervorgerufen worden sei, wiirde ihn wahrscheinlich schon
bald vor die Notwendigkeit stellen, in den beiden unteren Volks-
schulklassen grundsitzlich nur Lehrerinnen einzustellen. Abge-
sehen von der Notwendigkeit dieses Einsatzes in den beiden unte-
ren Klassen, sei die Frau zur Erziehung sieben- bis achtjdhriger
Kinder, bei denen die geschlechtliche Entwicklung noch im Hin
tergrund liege, besonders geeignet.

In PreuBen sind 1939 3000 Lehrstellen unbesetzt, in Bayern
itber 600, in der Provinz OstpreuBlen allein iiber 500. Die Einfiih-
rung der allgemeinen Wehrpflicht und der Arbeitsdienst haben
zweieinhalb Jahrginge des Nachwuchses sogleich beansprucht.
Es wird auch festgestellt, daB besonders Junglehrer in andere Be-
rufe abwandern, wo sie neben hoherer Bezahlung ihrer Arbeits-
leistung entsprechend anerkannt werden. Dem jihrlichen Bedarf
von etwa 8000 jungen Lehrern stehen nur 2500 Studenten gegen-
itber. Die Zeitschrift ,,Der Deutsche Erzicher® teilt in diesem Zu-
sammenhang mit, daB in OstpreuBen schon jetzt iiber 10,000 Ju-
gendliche nicht mehr ordnungsgemiB in den Berufsschulen unter-
richtet werden konnen.

Um den Nachwuchs fiir Hochschulen fiir Lehrer-
bildung sicherzustellen, beabsichtigt der Reichserziehungs-
minister, begabte Volks- und Mittelschiiler, die zu Ostern 1939 das
Schulziel erreicht haben, in Aufbaulehrgingen von vierjihriger
(fiir Mittelschiiler zweijdhriger) Dauer unter besonders bewidhrten
und dafiir geeigneten Erziehern und Lehrkriften schulisch so zu
fordern, daBl sie eine Priifung ablegen konnen, die zum Besuch
einer Hochschule fiir Lehrerbildung berechtigt. Die Schiiler der
Aufbaulehrginge werden in Heimen untergebracht, verpflegt und
gekleidet. Von den Erziehungsberechtigten, die wirtschaftlich
dazu in der Lage sind, ist ein ZuschuB} fiir Verpflegung und Klei-
dung zu leisten. Ein Schulgeld wird nicht erhoben. Ebenso ist
das anschlieBende zweijihrige Studium an einer Hochschule fiir
Lehrerbildung gebiihrenfrei.

In den akademischen Berufen ist nach Angaben des Reichs-
studentenfiihrers fiir 1939 ein ungedeckter Nachwuchsbedarf von
15,000 Menschen festzustellen.
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Verschiedenes.

Die Leitung des deutschen Rundfunkes hat 1937 den Plan einer
Rundfunkschule ausgearbeitet. Es soll ein Rundfunksemi-
nar geschaffen werden, das in mehrmonatlichen Kursen den Nach-
wuchs an Horspielern, Regisseuren, Musikern, Dirigenten, Funk-
reportern usw. heranbildet. Die Schule wird mit allen Errungen-
schaften moderner Rundfunktechnik, wie Horsdlen mit eingebau-
ten Rundfunk- und Fernsehapparaten, Filmappraturen, Funk-
studio, akustischen Versuchsanlagen usw. ausgestattet werden.
Das Seminar soll auch alle fiir einen modernen Schulbetrieb er-
forderlichen Anlagen, wie Bibliothek, Schlaf- und Speiserdume,
Ausstellungssile, Sportanlagen usw., erhalten.

Schul-Landheime. Laut ,Nationalsoz. Bildungswesen*
(Oktoberheft 1937) existieren gegenwirtig in Deutschland 340
Schul-Landheime, wovon 89 seit 1933 neu gegriindet wurden. EHs
handelt sich bei diesen periodischen Aufenthalten von Volks-
schul-, Gymnasial- und Realklassen um jeweiligen Aufenthalt von
einigen Wochen. Zweck dieser Aufenthalte ist die stirkere Her-
anbringung der Schiiler an die Natur, praktische Heimatkunde
und Forderung der Verbundenheit zwischen Lehrer und Schiiler
durch dieses zeitweilige Internatszusammenleben.

Hilfsschulen fiir Schwachbegabte in PreuBen.
Durch Erla vom 27. April 1938 hat der Reichserziehungsminister
eine ,,Allgemeine Anordnung iiber die Hilfsschulen in PreuBen“
getroffen, die die Aufgabe der Hilfsschule folgendermaBlen be-
stimmt: ,,Die Hilfsschule entlastet die Volksschule, damit ihre
Krifte ungehemmt der Erziehung der gesunden deutschen Jugend
dienen konnen.“ ,.In den Hilfsschulen®, heiBt es weiter, ,,2eniigen
Kinder ihrer Volksschulpflicht, die bildungsfihig sind, dem allge-
meinen Bildungsgang der Volksschule aber wegen ihrer Hemmun-
gen in der korperlich-seelischen Gesamtentwicklung und ihrer
Storungen im Erkenntnis-, Gefiihls- und Willensleben unterricht-
lich und erziehlich nicht zu folgen vermogen.“ Die Hilfsschule
,bietet die Moglichkeit zu langjidhriger, planmiBiger Beobachtung
der ihr anvertrauten Kinder und damit zu wirksamer Unterstiit-
zung der erb- und rassepflegerischen MaBlnahmen des Staates; sie
erzieht die ihr iiberwiesenen Kinder in besonderen, den Kriften
und Anlagen der Kinder angepaBten Verfahren, damit sie sich
spidter als brauchbare Glieder der Volksgemeinschaft selbstindig
und unter leichter Fiihrung betitigen konnen.“

Die preuflische staatliche Auskunftsstelle fiir Schul-
wesen in Berlin wurde vom Reich iibernommen. Als ,,Reichsstelle
fiir Schulwesen“ hat sie nun die Aufgabe, die Arbeit des Amtes
fiir Erziehung zu unterstiitzen, Anfragen von Behorden in allen

2
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Schul- und Erziehungsangelegenheiten zu beantworten, Gesetze,
Verordnungen, Lehrpline, Lehrbiicher, Schuleinrichtungen, Be-
richte iiber Unterrichtsbetriebe, Verhidltnis der Lehrer und Schii-
ler, Statistik des gesamten deutschen Schulwesens, die piddago-
gische Literatur des In- und Auslandes zu sammeln und zu stu-
dieren.

Studiums-Erleichterungen. Das sidchsische Ministe-
rium fiir Volksbildung hat 1937 in einer Verordnung die bisher
schon bestehende Moglichkeit, ohne Reifepriifung an der Universi-
tidt Leipzig oder an der Technischen Hochschule Dresden zu stu-
dieren, auch auf die Bergakademie Freiberg und die Hochschulen
fiir Lehrerbildung in Dresden und Leipzig ausgedehnt. Wie es in
der Verordnung heiBt, solle solchen Anwirtern, denen infolge un-
giinstiger Lebensumstinde die Vorbereitung auf das Hochschul-
studium auf einem der iiblichen Wege nicht moglich war, die aber
nach ihren Anlagen und Leistungen fiir ein Studium geeignet er-
scheinen, der Weg dazu durch eine Begabtenpriifung geoffnet
werden. Diese Priifungen seollen jidhrlich im Februar und Juni
vorgenommen werden. — Die Priiflinge sollen mindestens das
25. Lebensjahr erreicht, das 35. Lebensjahr aber nicht iiberschrit-
ten haben. In der schriftlichen Priifung miiiten zwei Klausur-
arbeiten angefertigt werden, von denen die eine einem dem ge-
wihlten Studiengebiet nahestehenden Aufgabenkreis entnommen,
in der andern ein allgemeines Thema zur Behandlung gestellt
werden soll. Die miindliche Priifung soll zwei Lehrgespriche tiber
ein allgemeines und ein Fachthema umfassen. Es soll dabei weni-
ger Wert auf Wissen als auf geistige Reife gelegt werden. Die
bestandene Priifung berechtigt auch zum Studium an den enispre-
chenden Hochschulen im Reiche.

Schule in Zahlen. Am 25. Mai 1938 gab es in Deutsch-
land 51,118 Volksschulen mit 188,310 Klassen und 7,596,437 Schii-
lern; daneben 12,574 Hilfsschulklassen mit 75,795 Kindern. Die
Zahl der unbesetzten Schulstellen betrug 2601. Von den offent-
lichen Volksschulen waren 17,150 Gemeinschaftsschulen, 24,261
evangelische, 9639 katholische und 68 israelitische Schulen.

Neue Habilitationsordnung. Habilitierte Dozenten
werden seit 1938 mit der Verleihung der Lehrbefugnis in das Be-
amtenverhidltnis berufen: Der Dozent ist auBerplanmiéiBiger Be-
amter auf Widerruf im Sinne des deutschen Beamtengesetzes.
Voraussetzung fiir die Zulassung zur Habilitation ist nach der
neuen Regelung eine mindestens zweijihrige wissenschaftliche
Tiatigkeit nach AbschluB des Hochschulstudiums. Durch eine
Habilitationsschrift hat der Bewerber nachzuweisen, daB er die
Fahigkeit zu selbstindiger wissenschaftlicher Arbeit besitzt. Fiir
den Erwerb der Lehrbefugnis an deutschen Universitidten ist dann
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weiterhin Voraussetzung, daB eine offentliche Lehrprobe bestan-
den wird und daB8 der Bewerber an einem Lehrgang des dem Stell-
vertreter des Fiithrers unterstehenden ,Reichslager fiir Beamte®
teilgenommen hat.

Neuordnung des Medizinstudiums (1939). Diese
sieht eine Verkiirzung der Gesamtausbildungszeit der Mediziner
auf zehn Semester vor. Diese MaBnahme sei aus bevolkerungs-
politischen und wirtschaftlichen Griinden eine unabweisbare Not-
wendigkeit geworden.

Osterreich. 1)

Die Eroffnung der ersten osterreichischen Hoch-
schule fiir Lehrerbildung war auf Ostern 1939 in Aus-
sicht genommen. Sie wird mit einem Internat verbunden sein
und den deutschen Hochschulen fiir Lehrerbildung entsprechen.
Die bisherigen Lehrerakademien werden bis 1941 aufgeldst sein.

1939 wurden die konfessionellen Privatschulen aller Stufen
mit sofortiger Wirkung geschlossen. Das gleiche Schicksal traf
auch die konfessionellen Schiilerheime. Ausnahmen sind nur mit
besonderer Genehmigung des Ministers moglich. Ebenso wurde
das oOsterreichische Jugendrotkreuz aufgelost mit der Begriindung,
daB die wertvollen Tendenzen des Jugendrotkreuzes bei der Hit-
lerjugend geniigend gepflegt werden.

Um dem Lehrermangel abzuhelfen, sind 1938 mehr als
1400 der zunichst vorgesehenen 4000 Gsterreichischen Junglehrer,
die in Gebieten des Altreiches beschiftigt werden sollen, bereits
in Stellen eingewiesen worden, darunter 750 Lehrerinnen, die in
bayrischen Schulen tdtig waren.

Die friithere 0sterreichische Hauptschule, die
mit der Volksschule organisch verbunden war und eine Pflicht-
schule darstellte, ist jetzt durch die Angliederung des 5. und 6.
Schuljahres zu einer Mittelschule im preuBlischen Sinne umge-
staltet worden. Es findet bei der Aufnahme in diese Schule eine
Aufnahmepriifung statt; der Unterricht bleibt schulgeldfrei in
den ersten vier Mittelschuljahren.

Frankreich.
Allgemeine Schulgesetzgebung.
Wichtig ist vor allem die Verlingerung der Schul-
zeit durch das Gesetz von 1936. Durch Gesetz vom 6. August 1936

wurde die Schulzeit um ein Jahr verlingert. Art. 4 des Schul-
gesetzes erhielt nachstehende neue Fassung: ,Der Primarunter-

1) Es sind nur Mitteilungen beniitzt, die dem Gegenwartsstand Rechnung
tragen.
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richt ist fiir Kinder beider Geschlechter, Franzosen und Ausldn-
der, obligatorisch vom 6. bis zum vollendeten 14. Altersjahr.“ Die
Reform konnte jedoch erst auf den 1. Oktober 1937 (Beginn des
Schuljahres) wvoll verwirklicht werden. Das Jahr 1936 galt als
Versuchsjahr zur Sammlung von Erfahrungen fiir Inspektoren
und Lehrer. Nach der Auffassung des Unterrichtsministers, die
in einem Zirkular niedergelegt ist, ist der Zweck des ergéinzenden
Unterrichtskurses ein dreifacher: Die bereits erworbenen Kennt-
nisse sollen vertieft und ergidnzt werden; jeder Schiiler soll ferner
die Freude und auch die geistigen Moglichkeiten erhalten, seine
berufliche und allgemeine Bildung zu erweitern, und endlich soll
ihm das achte Schuljahr helfen, den seinen Fédhigkeiten entspre-
chenden Beruf zu finden. Diese Schulzeitverlingerung hat vor
allem den Zweck, den Eintritt der Kinder ins Berufsleben um ein
oder zwel Jahre hinauszuschieben. Fiir die Departemente Ober-
rhein, Unterrhein und Mosel (ehemaliges deutsches ElsaB-Lothrin-
gen) wurde durch Dekret vom 10. Oktober 1936 die bisher sieben-
jahrige Schulpflicht fiir die Mddchen (6.—13. Altersjahr) auf acht
Jahre und die bisherige achtjihrige Schulpflicht fiir die Knaben
(6.—14. Altersjahr) auf neun Jahre ausgedehnt. Nach heftigem
Kampf wurde dieses Dekret wieder aufgehoben. Am 3. Dezember
1937 fiel das neunte Schuljahr in ElsaB-Lothringen.

Aufgabe der Staatsschule. Der Senat hat 1936 ein-
stimmig eine Gesetzesbestimmung angenommen, welche den Art. 1
des Schulgesetzes vom 28. Médrz 1882 grundsétzlich erweitert. Die
schirfere Umschreibung der Aufgabe der Staatsschule lautet nun
folgendermafBen: ,Die Wahrung der materiellen Integritit und
der Unabhiingigkeit des Vaterlandes, die Pflicht zur Sicherung
der Landesverteidigung, die Achtung vor der republikanischen
Verfassung werden Gegenstand eines obligatorischen Unterrichis
in allen Schulen des Staates sein.”

Schwimmzwang fiir Schulkinder. Das franzosische
Parlament hat 1937 einen Gesetzesentwurf durchgehen lassen, wo-
nach die Erlernung des Schwimmens fiir Schulkinder obligato-
risch ist. Die Verordnung gilt fiir alle Schulen in Gemeinden, wo
der Schwimmunterricht materiell verwirklicht werden kann, und
fiir Knaben und Middchen, sofern sie nicht drztlich mit zureichen-
der Begriindung dispensiert sind. Der obligatorische Schwimm-
unterricht in den Schulen, nunmehr fiir ganz Frankreich giiltig,
wurde schon 1937 in Paris teilweise durchgefiihrt.

Die Unterrichtskommission der franzosischen Kammer hat
1938 den BeschluB gefafBt, die Regierung aufzufordern, in sédmt-
lichen Schulzimmern aller Schulen der Republik die Erkldrung
der Menschenrechte, wie sie die groBe franzosische Revo-
lution proklamiert hat, anzubringen.
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Reformwvorschldge.

Im Kreise der Union Rationaliste hielt der Unterrichtsminister
Jean Zay 1938 einen Vortrag iiber einige Schulfragen, sowie iiber
den Entwurf eines neuen franzosischen Unterrichtsgesetzes. Wir
entnehmen den interessanten Ausfithrungen folgende aktuelle
Einzelheiten:

1937 wurde in drei Departementen versuchsweise die obligato-
rische tédgliche Turnstunde oder, wo das nicht moglich war, ein
obligatorischer Sportstag eingefiihrt. 1938 wurde dieser Versuch
bereits in 29 Departementen weitergefiihrt.

Die oberen Primarklassen sind der Direction de I’enseignement
secondaire unterstellt worden, und diese Direction heiBlt heute:
Direction de ’enseignement du second degré.

In den Lycées und Colléges ist ein Klassenmaximum von 35
Schiilern mit aller Energie angestrebt und weitgehend erreicht
worden.

Fiir die Schiiler wurde auch eine kleine Stundenentlastung
durchgesetzt. AuBerdem wurde durch weitere ministerielle Er-
lasse verlangt, daB solche Hausaufgaben, die nur die Arbeitszeit,
nicht aber die Intelligenz der Schiiler in Anspruch nehmen, zu er-
setzen seien durch ,recherches spontanées“ und ,lectures person-
nelles®, die imstande sind, die Schiiler vor neue geistige Aussich-
ten zu stellen und ihre intellektuelle Initiative zu entwickeln.

In den Anstalten des second degré besteht der Nachmittag der
»loisirs dirigés“. Es ist dies der Samstagnachmittag; er ist fakul-
tativ.!) In freierer Lehrform werden die Schiiler in die Fra-

1) Die Klagen iiber die Uberlastung der Schiiler — wie in Frankreich so
iibrigens auch in Belgien — wollen nicht verstummen. Es handelt sich dabei
in erster Linie um die Volks- und Mittelschulen. Als Symptome der Uber-
arbeitung werden von arztlicher Seite festgestellt: hartnickige Kopfschmerzen,
Appetit- und Schlaflosigkeit, Gedachtnisschwierigkeiten, Gedankenarmut, Un-
moglichkeit zu denken und zu urteilen. Zweifellos mit unter dem Eindruck
solcher Beobachtungen hat der Unterrichtsminister versuchsweise in einigen
Bezirken drei Wochenstunden Turnen eingefiihrt. In derselben Richtung, der
rein geistigen Arbeit einen Ausgleich zu schaffen, geht der Versuch der soge-
nannten ,,Loisirs dirigés“. Darunter versteht man vom Lehrer geleitete Stun-
den, die eine gewisse Entspannung bringen (etwa am Samstagnachmittag).
und die der Schiiler wahlen kann; zum Beispiel Musik, Zeichnen, Werk-
unterricht, dramatische Auffiihrungen, gemeinsame Lektiire, Lerngdnge ver-
schiedener Art, Besuch von Museen und Fabriken. In diesem Zusammenhang
wird in der Presse erneut auf die groBe Bedeutung der korperlichen Erzie-
hung hingewiesen. In Belgien ist die Forderung nach hoheren Schulen auf-
gestellt worden, die an klimatisch begiinstigten Plitzen einzurichten wéiren
(colléges climatiques). Durch Zuriickdringung des Unterrichtes zugunsten
von Sport und Spaziergidngen soll den Gefahren, denen gerade die korperlich
zarten Schiiler durch die schulische Uberlastung ausgesetzt sind, begegnet
werden. (Notiz aus dem Jahre 1938.)
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gen der Kunst, der Technik, der Spezialwissenschaften, kurz,
in das Leben, das ihrer wartet, eingefiihrt, im Sechulgebiude
oder auBerhalb der Schule. Eine Kommission, in der auch die
Schiiler vertreten sind, setzt das Statut dieser Samstagnachmit-
tage noch fest.

In dem den Kammern bereits vorliegenden Gesetzesentwurf
spielt die Frage der richtigen Einschulung in die verschiedenen
Abteilungen des second degré eine wichtige Rolle und wird vor-
aussichtlich zu eingehenden Debatten AnlaB bieten. Grundsétzlich
ist vorgesehen, daB alle Schiiler bei ihrem Eintritt in den second
degré ein Jahr zusammensitzen in einer ,classe d’orientation®.
Hier werden in ruhiger Jahresarbeit die Fihigkeiten der Schiiler
fiir die literarische, die naturwissenschaftliche oder technische
Richtung festgestellt; nach diesen Befunden werden die Schiiler
am Ende der classe d’orientation den verschiedenen Abteilungen
des second degré zugewiesen. Es handelt sich, wie ausdriicklich
festgestellt wird, nicht um eine orientation professionnelle, son-
dern ausschlieBlich um eine orientation scolaire. Diese Klassen
sollen nicht mehr als 25 Schiiler zihlen und von hochstens 5 bis 6
Lehrern unterrichtet werden. In den Beobachtungsdossiers stehen
neben den Befunden der Lehrer auch diejenigen des Arztes. Eine
enge Zusammenarbeit mit den Familien der Schiiler ist vorge-
sehen. Im laufenden Jahr werden probeweise bereits rund 200
solcher Orientierungsklassen gefiihrt. Die bis jetzt vorliegenden
Resultate sind ermutigend.

Der Gesetzesentwurf sieht fiir diejenigen Schiiler, die ihre
Schulstudien nicht zum bacalauréat fithren, ein besonderes Diplom
vor, wenn vier Jahre des second degré bestanden sind.

Hdoheres Schulwesen.

Neue Lehrpldne. Fiir die ersten vier Jahre der héheren
Schule sind Ende 1938 neue Lehrpline erschienen. Sie unterschei-
den sich von den friiheren durch ihr Hauptziel, ,die verschiedenen
Zweige des hoheren Schulwesens miteinander zu verbinden (Co-
ordination)®. Thre gemeinsame Aufgabe ist die, einen neuen fran-
zosischen Humanismus zu schaffen, dessen Kennzeichen sein sol-
len: weniger das Erwerben von Kenntnissen als die Ausbildung
von Fiahigkeiten, also formale, nicht materiale Bildung; Vorherr-
schaft des Verstandes; statt ,autoritdrer’* Methoden, die rundweg
abgelehnt werden, ein ,liberaler’ Geist; dem Schiiler sollen nicht
Ideen aufgezwungen werden, er soll sie sich selbst bilden; er soll
Verstindnis bekommen fiir die Relativitit der Erscheinungen,
ohne daB man ihn dadurch einer Entscheidung entheben will. —
Von den mannigfachen Einzelforderungen seien als wesentlichste
herausgegriffen: 1. Der Unterricht soll von der Erfahrung des
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Kindes ausgehen. Er soll nicht dogmatisch, sondern induktiv
sein; statt eines Unterrichts ,,ex cathedra®“ wird Lebensnihe ver-
langt. Die Erfahrung, die das Kind von der Welt hat, soll am
Anfang stehen; Schritt fiir Schritt soll es dann mit allen Mitteln
moderner Psychologie zur Erkenntnis der Welt gefiihrt werden
(méthode progressive). — 2. Die Forderung, Probleme zu stellen,
ergibt sich aus der verlangten ,,aktiven® Methode. Der Geist soll
geiibt werden dadurch, daB der Schiiler gezwungen wird, Fragen
zu losen und Fragen zu stellen (,,cette précieuse faculté de s’éton-
ner et d’admirer dont Descartes faisait la passion fondamentale®).
— 3. Zwischen den einzelnen Disziplinen soll ein enger Zusammen-
hang hergestellt werden. Allerdings werden nur wenige Beispiele
fiir solche Querverbindungen, ndmlich zum Zentralfach , Franzo-
sisch” gegeben. — Erwihnt seien ferner folgende Forderungen:
Vereinfachung des Stoffes, Schulung des Gedidchtnisses, Erhéhung
der Kombinations- und Assoziationsfihigkeit, stete Ubung,
dauernde Mobilisierung des erworbenen Wissens. (,Die Schule
soll nicht nur der Ort sein, wo man lernt, sondern auch die Werk-
statt, in der man arbeitet.) Korperlichen Ubungen soll ihr ge-
rechter Anteil gewihrt werden (wochentlich zwei Stunden), ebenso
der Freizeit.

Beschrinkung der Schiilerzahl. Der franzosische
Unterrichtsminister hat 1937 in einem Rundschreiben an die Di-
rektoren der hohern Schulen mitgeteilt, daB die Hochstzahl der
Schiiler in einer Klasse inskiinftig auf 35 festgelegt werden soll.
Das Rundschreiben betont, daB diese Regelung keine Handhabe
liefern solle, um rigoros Schiilern den Eintritt in die Schule zu
verweigern, wenn die Hochstzahl 35 erreicht sei; vielmehr sei
diese Ziffer als eine Richtzahl anzusehen, die nach Moglichkeit
im Laufe einer langsamen Umbildung eingehalten werden soll.

Umbauder Ecole Normale 1936/37. Die Ecole Normale,
die Ausbildungsstitte des franzosischen Lehrerstandes, wird einer
grundlegenden Neuorganisation unterzogen. Ein Décret-loi vom
30. Oktober 1935 verminderte die bisherige Ausbildungsdauer von
drei Jahren auf zwei Jahre und gestaltete die Awusbildung zu-
gleich vollkommen um. Wihrend diese Schulen bisher eine allge-
meine Bildung vermittelten, werden sie sich von nun an darauf
beschrinken, dem zukiinftigen Lehrer nur noch das unmittelbare
Handwerkszeug seines Berufes zu geben.

Verschiedenes.

Schul- und Berufsberatung. In England und den
Vereinigten Staaten erfreuen sich die sogenannten Schulbera-
tungsstellen groBen Interesses der vor der Entlassung stehenden
Schiiler, die sich hier iiber Berufs- und Arbeitsmoglichkeiten be-
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raten lassen. 1938 ist eine derartige Schulberatung auch in Frank-
reich eingefithrt worden. Bei der Schulberatung, dem ,.Informa-
tionsbiiro*, erhalten Schiiler, die die Elementarschule beendet
haben, AufschluBl iiber weitere Bildungsmoéglichkeiten und Hin-
welse auf den zu ergreifenden Beruf. Ein solches ,Informations-
biiro“ ist erstmalig der Pariser Universitit angeschlossen worden.

Soziale Schule fiir Jungmédnner. Im November 1939
soll auf Veranlassung des Comité central des allocations familia-
les eine soziale Schule fiir Jungménner eroffnet werden. Der vor-
gesehene Kurs dauert zwei Jahre. Das erste soll der Allgemein-
bildung dienen, das zweite der Spezialisierung. Es werden insbe-
sondere Leiter des sozialen Dienstes fiir industrielle Betriebe, Lei-
ter von Jugendwerken, Erholungs- und Freizeitheimen heran-
gebildet werden.

ltalien.

Italien sah sich, wie Deutschland, genotigt, seine Schule auf
ganzlich neue Grundlagen zu stellen.

Schulaufbau.

Am 15. Februar 1939 legte der Unterrichtsminister dem GroBen
Faschistischen Rate ein neues Grundgesetz der italieni-
schen Sechule vor. Der duBere Aufbau des italienischen Schul-
wesens sieht nach der neuen Ordnung folgendermaBen aus: Mit
vier Jahren kommen die Kinder in die Mutterschule (Scuola ma-
terna), mit sechs in die Elementar- und mit neun in die Arbeits-
schule. Hier werden den Schiilern vom 9. bis zum 11. Jahr auBer den
iiblichen Lehrfichern des Anfangsunterrichts die ersten Kontakte
mit praktischer Arbeitsleistung vermittelt, und auf Grund dieser
doppelten Elementarbildung, welche die rudimentiren Neigungen
der Kinder zum geistigen Studium oder zur praktischen Arbeit
erkennen 148t, wird nunmehr von Staatswegen entschieden, ob sie
studieren sollen oder nicht. Eignet sich der Arbeitsschiiler nur
zur praktischen Téatigkeit, so besucht er die dreijihrige Hand-
werksschule. Eignet er sich zum Studium, so tritt er in die drei-
jdhrige Mittelschule ein, die bereits eine dreifache Gliederung in
eine mehr theoretische, mehr realistische oder mehr technische
Richtung aufweist. An die Mittelschule schlieBt sich dann das
fiinfklassige Lyzeum an, mit den drei Abteilungen der humanisti-
schen, technischen und wirtschaftlichen Richtung. Die Aufnahme
erfolgt durch strenge Auswahl unter den Mittelschiilern und jahr-
liche Priifungen fithren zu einer immer strengeren Dezimierung
der Weiterstudierenden. Eine relativ kleine Zahl von Lyzeums-
schiilern geht dann schlieBlich auf die Universitit iiber. Fiir Min-
derbemittelte trigt die Kosten durchweg der Staat. Die Aufnahme
in die Universitit erfolgt kiinftig nicht mehr auf Grund einer
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SchulabschluBpriifung, sondern auf Grund einer Universitits-
aufnahmepriifung. Ohne Aufnahmepriifung konnen sich kiinftig
die aus den humanistischen Abteilungen der Lyzeen hervor-
gehenden Schiiler nur an den Fakultiten der Rechtswissenschaft,
Staatswissenschaft und Philosophie einschreiben. Alle andern
Fakultiten erfordern eine vorherige Erginzungspriifung.

Interessante Details in die Vorgidnge betreffend die Durch-
fiilhrung der Rassengesetzgebung vermittelt der Einblick in die
verschiedenen antisemitischen MaBnahmen. Hier steht das von
Unterrichtsminister Bottai 1938 ausgearbeitete Gesetzesdekret iiber
»Die Verteidigung der Rasse in der faschistischen Schule* an
vorderster Stelle. In Schulen, die von italienischen Schiilern be-
sucht werden, sind die Juden nicht nur als Lehrer, sondern auch
als Inhaber ,irgendeines Amtes oder einer Anstellung® ausge-
schlossen. Die Aufnahme von jiidischen Kindern ist jetzt auch in
Privatschulen verboten, sofern diese zugleich italienische Kinder
aufnehmen.?) Wenn die Bestimmungen iiber den AusschlufBl der
Juden strikte durchgefiithrt werden, wird es mithin auch den
Schweizerschulen in Italien nicht mehr moglich sein, Israeliten
aufzunehmen, es wire denn, sie konnten auf italienische Schiiler
verzichten, was jedoch schon aus finanziellen Erwédgungen heraus
kaum moglich ist. Eine interessante Ausnahme vermochten sich
einzig die religiosen Institute zu erwirken. Privatschulen, die kirch-
lichen Aufsichtsbehorden unterstellt sind, haben nimlich auch
weiterhin das Recht, Kinder jiidischer Rasse aufzunehmen, sofern
sich diese zum Katholizismus bekennen.

Das Gesetz iiber ,,Die Verteidigung der Rasse in der faschisti-
schen Schule“ gilt auch fiir die Gymnasien, Liyzeen, Lehrersemina-
rien usw., wihrend in den Universititen, Konservatorien, Kunst-
akademien und der Akademie fiir dramatische Kunst in Rom die
bereits immatrikulierten judischen Studenten ihre Studien bis
zum AbschluB fortsetzen konnen. In den Mittelschulen jeden Gra-
des ist der Gebrauch von Schulbiichern jiidischer Verfasser unter-
sagt; dieses Verbot gilt auch fiir Biicher, die von einer Arbeits-
gemeinschaft mit jiidischen Mitarbeitern verfaBt wurden, sowie
fiir Biicher, die von Juden kommentiert oder durchgesehen wurden.

Fiir jiidische Schiiler sollen auf Staatskosten Primarschulen
eroffnet werden, sofern wenigstens zehn Kinder vorhanden sind.
An diesen Schulen konnen jiidische Lehrer unterrichten, in erster
Linie solche, die sich um den Staat irgendwie verdient gemacht

1) Es gibt 25,551 Privatschulen der Primarschulstufe mit 135,297 Schii-
lern und 5562 Lehrern. Die Zahl der staatlichen Primarschulen wird nicht
bekanntgegeben, da die Bezeichnung ,,Schule* nicht iiberall die gleiche Be-
deutung habe. Sie werden von 2,472,012 Knaben und 2,176,161 Midchen,
insgesamt also von 4,648,173 Schiilern besucht. (1938.)
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“haben. Die israelitischen Kultusgemeinden erhalten auBerdem
das Recht, eigene Primar- und Mittelschulen zu fiihren, die von
besondern, von den Erziehungsbehorden ernannten Inspektoren
visitiert werden. Die staatlichen Schulbiicher sind auch fiir diese
Schulen obligatorisch, mit Ausnahme des Abschnittes , Katho-
lische Religion®; ferner werden am Text auf Kosten der Kultus-
gemeinden einige vom Unterrichtsminister genehmigte Anderun-
gen vorgenommen. Im Lehrkorper werden ausschlie8lich Profes-
soren beschiiftigt, die infolge der Rassengesetze ihre Stellungen
in offentlichen Schulen hatten aufgeben miissen. Die Kosten wer-
den durch die Kultusgemeinden und aus den Examengebiihren be-
stritten. Daneben gibt es fiinf jiidische, vom Staat unterhaltene
Elementarschulen. Sie sind in 6ffentlichen Schulen untergebracht,
doch sind die jiidischen Schiiler streng von den christlichen abge-
schieden, selbst besondere Einginge wurden fiir die kleinen Israe-
liten und ihre Lehrer geschaffen.

Analphabeten. In der Diskussion des Voranschlags 1938
fiir das Unterrichtsministerium gab Senator Leicht interessante
Anufschliisse iiber die Zahl der Analphabeten in Italien. Sie betrigt
noch 21 Prozent. Bedeutend besser ist das Ergebnis nach einer
unter den Rekruten vorgenommenen Statistik. Die Zahl der
Analphabeten belduft sich darnach auf 11,1 Prozent. Nach den
Angaben der Standesimter konnten 8,6 Prozent der neuen Ehe-
paare ihren Heiratskontrakt nicht unterzeichnen. 1921 waren es
noch 18 Prozent, im Jahre 1882 sogar 48 Prozent. Es wurde mithin
schon viel getan, es bleibt aber immer noch sehr viel zu tun,
namentlich im Siiden und auf den Inseln. 1937 wurden iibrigens
3734 Schulhiiuser mit 19,454 Schulzimmern gebaut. Davon ent-
fallen auf den Siiden und die Inseln 1916 Schulhiuser mit 10,675
Zimmern.

Lehreriiberfluf und seine Bekimpfung.

Das allgemeine Uberangebot auf dem Arbeitsmarkt hatte 1938
zur Folge, daB sich immer mehr junge Leute zum Besuch von Mittel-
schulen entschlossen; besonders stark war dabei der Andrang in
die sogenannten Istituti magistrali, denn der Aufstieg durch die
Lehramtsschulen galt als der kiirzeste Weg, um zu einer — wenig-
stens bis anhin — sichern Anstellung zu gelangen.!) Sie bildeten
auch einen bevorzugten Weg zum Universititsstudium, nament-
lich seit vor wenigen Jahren das Schulgeld in den Lehrerbildungs-
anstalten wesentlich herabgesetzt wurde.

1) Nach den neuesten Zahlen (sie betreffen das Schuljahr 1934/1935)
unterrichten an den italienischen Primarschulen 104,158 Lehrkrafte, nimlich
20,606 Lehrer und 83,552 Lehrerinnen. Wenn daneben ,,Zehntausende” auf
Anstellung warten miissen, ist dies allerdings ein hoher Prozentsatz.
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Zur Behebung der Arbeitslosigkeit unter den Junglehrern
sieht das italienische Unterrichtsministerium keine anderen Wege
als die, die auch in andern Lindern mit mehr oder weniger Erfolg
beschritten wurden. Es plant eine weitgehende Aufteilung der
Schulklassen, doch stehen dieser idealen und wirksamsten MaB-
nahme gewichtige finanzielle Bedenken entgegen. Man denkt auch
daran, die Tiiren der Mittelschulen enger zu schlieBen und die
jungen Leute eher zum Besuch der technisch-handwerklichen
Schulen zu veranlassen. Es ist ferner geplant, die dlteren Lehrer
vorzeitig mit vollem Ruhegehalt zu pensionieren, und man hofft,
durch die Verjiingung des Lehrkorpers der italienischen Schule
zugleich einen ,dynamischeren® Charakter zu verleihen. Die pé-
dagogischen Zeitschriften empfehlen Hilfs- und Lernvikariate,
eine Institution, die in Italien bis anhin nicht bekannt war und
deren Schaffung offenbar durch das Beispiel verschiedener
Schweizer Kantone angeregt wurde.

Blick auf die -librigen européischen Staaten.

Bulgarien.

Das bulgarische Schulministerium hat 1936 ein eigenes Leh -
rerseminar auf dem Lande in Dupnica errichtet, um den
kiinftigen Lehrern die Moglichkeit zu geben, sich bereits wiahrend
ihrer Studien in das Bauernmilieu einzuleben. Es soll dadurch
die bisherige Art der ausschlieBlich intellektuellen Erziehung
ausgeschaltet werden.

Dianemark.

Nach jahrelangen Diskussionen trat das neue Schul-
gesetz am 1. April 1938 in Kraft. Es ist den verschiedenen Be-
diirfnissen - der Bevolkerung angepaBt und 1liBt den Lehrkridften
weiten Spielraum. Die Reformvorschlige gingen in der Rich-
tung, den obern drei Klassen der Primarschule als ,praktische
Schule” mehr Anziehungskraft zu geben und im Lehrplan der
Handarbeit und Korpererziechung mehr Aufmerksamkeit zu
schenken.

Lehreraustausch. Zwischen Schweden, Norwegen und
Dianemark findet seit 1939 ein Austausch von Professoren der
Lehrerseminarien statt zum Zwecke der geistigen Zusammenarbeit.

England.

England trigt sich seit Jahren mit weitschauenden Schul-
reformplédnen, die wegen der Ungunst der Zeit leider noch
zuriickgestellt werden miissen.
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Schulreform. Der ,,Spens-Bericht”, eine im Dezember
1938 erschienene Schrift, verfait von Mr. Will Spens, dem Vor-
steher des Corpus Christi College in Cambridge, schligt eine
umfassende Reform der englischen Mittelschulen (Grammar-
Schools) vor. Dieser Spensbericht iiber die Erziehung der Jugend
vom 11. Altersjahr an, zusammenfassend ,,Secondary education®
genannt, beschiiftigt die englische Lehrerschaft und Offentlich-
keit in hohem Mafle, wie aus den Artikeln des ,,Schoolmaster®
hervorgeht. Er ist, wie sich ein Kritiker ausdriickt, das Pro-
gramm von dem, was gemacht werden sollte, wenn die Mittel
dazu vorhanden wiren; er enthialt Anregungen, die fiir die kiinf-
tige Gesetzgebung wichtig sein konnen. Zunichst wird die
Schaffung einer Einheitsschule an Stelle der jetzt vorhandenen
zahlreichen Typen von Schulen fiir das Alter von 11 bis 15 Jah-
ren abgelehnt. Die Anregungen gehen vor allem darauf hinaus,
diese Schulen lebensnaher zu gestalten, teils indem von Ereig-
nissen der Gegenwart ausgegangen wird, teils indem schon auf
dieser Stufe die Jugend durch Handfertigkeitsunterricht und
dhnliche Einrichtungen auf das Berufsleben vorbereitet wird; die
eigentliche Berufsschule diirfe allerdings erst mit dem 13. oder
14. Altersjahr beginnen. GroBe Wichtigkeit wird dem staats-
biirgerlichen Unterricht beigemessen; er soll den Schiilern die
nationalen und internationalen Probleme zeigen und hinweisen
auf die gemeinsame Grundlage der englischen Parteien.

In den Rahmen dieser Pline gehort auch die Erwdhnung der
Absicht der jahrgangsweisen Gliederung der englischen Schiiler.
Dadurch soll verhindert werden, daB die jiingeren Schiiler durch
ihre dlteren Kameraden etwa negativ beeinfluBt werden. In eng-
lischen Schulkreisen wird die Bedeutung einer solchen Reform
besonders fiir die Dorfschulen unterstrichen.

Karperliche Erziehung der Jugend. Sport. Gesundheitspflege.

Die Regierung sah 1937 fiir die Durchfiihrung ihrer Pléne fiir
die koperliche Erziehung und Ertiichtigung der
englischen Nation einen Betrag von 2 Millionen Pfund Sterling
vor. Demnach sollten zwei Komitees gebildet werden, eines fiir
England und Wales und eines fiir Schottland, in denen je 30 fiih-
rende Sportleute beiderlei Geschlechts die organisatorische Arbeit
an die Hand nehmen sollen. Es sollen Lokalkomitees eingesetzt
werden; fiir London ist die Griindung einer Hochschule fiir Lei-
besiibungen geplant, an der die Sportlehrer in ihre Aufgabe ein-
gefithrt werden. — Im Oktober 1936 gab die Unterrichtsverwal-
tung fiir die Volksschulen einen ErlaB heraus, durch den auf
Staatskosten Turnschuhe und Sportkleidung in Aussicht gestellt
werden. Sie bleiben Eigentum der Schule, werden jedoch fiir die
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Dauer der Schulzeit namentlich einem bestimmten Schiiler
zugestellt. An den hohern Schulen haben nach wie vor die Eltern
die Sport- und Turnkleidung zu bestreiten.

Einen bemerkenswerten BeschluB veroffentlichte 1937 Eng-
lands Lawn Tennis Association (LTA): Das Tennisspiel wird
von 1937 an nicht mehr ein Vorrecht der ,,Colleges® sein, sondern
auch die sogenannten Public Schools, die Volksschulen, werden
Tennis treiben konnen. Die Leiter der Tennisabteilungen der
Schulen werden eine Korperschaft bilden, die der LTA unterstellt
wird. Die Schulen erhalten Tennislehrer und auch sonst wird die
LTA alles tun, um Schultennis zu fordern. Gedacht ist unter
anderem an eine Lieferung billiger Tennisschliger.

Im Rahmen des englischen Dreijahrplanes fiir die korper-
liche Ertiichtigung des Volkes erkldrte 1938 der Minister fiir
Verteidigung, daB fiir den Neubau von Sportplidtzen
300,000 Pfund angesetzt worden sind, die sich auch auf 400,000
Pfund erhohen konnen. Bei der Durchfiihrung der volkssport-
lichen Aufgaben in England ist festgestellt worden, daB vielfach
die Bevolkerung Kkleinerer Stidte und Dorfer mehr Verstidndnis
und Einsatzbereitschaft gezeigt hat fiir diese Aufgaben, als die
Stidter. GemidB Mitteilung des Prisidenten der nationalen Leh-
rervereinigung hat die Mehrzahl der englischen Schulen keine
Turnhallen; den Kindern fehlte es-an der richtigen Sportbeklei-
dung und die schlechten Schulsportplidtze wverhindern oft die
Durchfithrung einfachster Ubungen. Daraus ergab sich die
Forderung, daB alle Volksschulen kiinftig Turnhallen haben
sollten.

Parks fiir die Jugend. Im Laufe des Sommers 1938
waren in London in mehr als 30 Parks 100 Aufenthaltsplitze ganz
der Jugend reserviert. In 17 Parks wurden Spiele organisiert.
Die durchschnittliche tigliche Besucherzahl belief sich auf mehr
als 4000.

Die Gesundheit des Kindes. Der 1939 vom britischen
Erziehungsministerium veroffentlichte Bericht iiber die ,,Gesund-
heit des Schulkindes® hat in interessierten englischen Kreisen
grofle Bedenken wachgerufen. Wenn auch Resultate der Gesund-
heitspflege feststehen, so ist man sich doch dariiber klar, dafl es
noch ein weiter, miithevoller Weg bis dahin ist, wo man von einer
guten Volksgesundheit reden konnte. Der Bericht bringt eine
Statistik yon England und Wales iiber den Erndhrungzustand der
Schulkinder von 6 bis 12 Jahren, und von den 1,696,527 untersuch-
ten Kindern zeigten 15 Prozent ausgezeichnete, 73,8 Prozent nor-
male, 10,6 Prozent unternormale und 0,6 Prozent schlechte Ernih-
rung. Diese durchschnittlichen Zahlen gelten gemeinsam fiir
Méddchen und Knaben.
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Jugendlichenstrafrecht.

Sir Samuel Hoare hat dem britischen Parlament 1939 einen
Strafreformgesetzesentwurf vorgelegt, der im groBen ganzen
ungeteilte Zustimmung erhielt. Die neue Bill zeigt deutlich, wie
weit das gegenwirtige Strafsystem eine strikte Reform notig
hatte und wie wenig bis jetzt dafiir getan wurde, um Gesetzes-
brecher auf den rechten Weg zuriickzubringen. Die neue Bill
versucht, neue Wege zu finden, um durch Erziehung, Disziplin,
Anderung der Lebensweise und Umgebung rechtschaffene Men-
schen zu bilden. So sieht sie vor, daB Jugendliche zwischen 12
und 23 Jahren von nun an vor den Schrecknissen der Gefingnisse
bewahrt bleiben sollen, ja selbst zu Verhoren, Zeugenaussagen
usw. sollen sie nicht mit Gefiingnissen in Beriihrung kommen. —
Die neue Strafbill sieht vor, daB von nun an jugendliche Missetiter
zwischen 17 und 23 Jahren in sogenannte ,, Remand“Berufungs-
zentren geschickt werden sollen, in denen sie unter Gewahrsam
stehen, aber durch Unterricht, Ausbildung, insbesondere in landwirt-
schaftlichen Arbeiten, und sportliche Betitigung neue Wege gehen
lernen. Weiter sollen sie hier unter medizinischer und psycholo-
gischer Uberwachung stehen, denn eine Statistik der jugendlichen
Verbrecher weist nach, da8 22 Prozent unterernihrt sind und
18 Prozent physische Abnormititen aufweisen. Ebenso werden
Kinder zwischen 14 und 17 Jahren mit einem haltlosen und
verdorbenen Charakter in Ausnahmefillen hier untergebracht.
Fiir Jugendliche bis zu 17 Jahren sind sonst Berufungsheime
(Remand Homes) vorgesehen. Fiir StrafverbiiBung wegen klei-
neren VerstoBen gegen das Gesetz oder Nichtaufbringung von
Geldstrafen, fiir die frither Gefingnis zwischen einer Woche und
einem Monat verhingt wurde, werden jetzt Zwangsdienstzentren
geschaffen, die die jugendlichen Siinder im Alter von 12 bis 17
Jahren in den Abendstunden und ihren freien Nachmittagen be-
suchen miissen, wihrend sie tagsiiber ihrer gewohnten Beschifti-
gung obliegen. Man will so die Jugendlichen von den StraBen
wegnehmen, sie einer schidigenden Umgebung entziehen und zur
Disziplin anhalten. Man erwartet von dieser MaBnahme viel
grofBere erzieherische Erfolge, als von kurzen Gefingnisstrafen.
Ein ganz neues System wurde fiir jugendliche Straffillige im
Alter von 16 bis 21 Jahren geschaffen, und zwar die Unter-
bringung in ,Howard-Hiuser“, nach einem beriihmten Straf-
reformer benannt. Hier gehen die Gesetzesbrecher ihrer gewohnten
Arbeit nach und es ist vorgesehen, daB sie dieselben Lohne und
Bedingungen, wie die anderen Angestellten in einer Firma, erhal-
ten miissen, ihre Freizeit aber in diesen Heimen verbringen, um
sie aus ihrem fiir sie ungiinstigen Kreis zu reiflen. Bei ernsteren
Fillen sieht das Gesetz die Verschickung in Erziehungsanstalten,
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sogenannte ,,Borstal-Anstalten®, nach der ersten im Jahre 1902 in
Borstal in der Nihe von Rochester gegriindeten Anstalt benannt,
vor. Hier werden sie in niitzlichen Gewerben, Handarbeiten,
Gartenbau usw. unterwiesen und bei ihrer Entlassung wird fiir
eine geeignete Beschiftigung gesorgt.

Verschiedenes.

Verkehrsunterricht. An allen vom Staat subventio-
nierten Schulen wurde 1936 Verkehrsunterricht als obligatorischer
Gegenstand eingefithrt. Die Kinder lernen in praktischen Ubun-
gen, zum Teil direkt auf verkehrsreichen StraBen, die den Polizei-
vorschriften entsprechende Geh- und Fahrordnung.

Lebendige Geographie. Das Erziehungskomitee des
Londoner Grafschaftsrates (London County Council) hat 1937 mit
der British Ship Adoption Society eine Vereinbarung getroffen,
die bezweckt, den Geographieunterricht in den Schulen lebendiger
und interessanter zu gestalten. Eine Schule ,,adoptiert” ein Schiff
und bleibt mit ihm wihrend seiner ganzen Reise in Verbindung.
Die Schule erhilt schriftlichen Bericht iiber die Reise, iiber die
Fracht, iiber Verladung, Zweck der Reise, Leben an Bord und
Leben in den Orten und Lindern, die das Schiff besucht. 250 Schu-
len haben sich vorldufig um eine solche ,, Adoptierung® beworben.
Nur 100 konnten einstweilen mit einem Schiff in Verbindung
-gebracht werden.

Hebung der Schulfrequenz. Eine Primie fiir regel-
méBigen Schulbesuch setzte 1938 das Salforder Erziehungskomitee
durch die Einfithrung von zusidtzlichen halben und ganz schul-
freien Tagen fiir jene Klassen aus, die wihrend vier aufeinander
folgenden Wochen eine Schulfrequenz von 83 beziehungsweise
95 Prozent der Kinder erreichen. Sie bekommen nimlich in der
fiinften Woche den Freitagnachmittag oder den ganzen Frei-
tag frei. .

Die Hausaufgaben und die Schule. Auf Grund von
Erhebungen, die 1938/39 in ganz England vorgenommen wurden,
kommen die Erziehungsbehorden zu dem SchluBl, daB die Haus-
aufgaben eingeschrinkt werden sollten. Vor allem wenden sich
die Ausfiihrungen gegen die immer mehr iiberhand nehmende Ge-
pflogenheit, die Primarschiiler auBerhalb der Schule fiir die Auf-
nahmepriifungen und die Bewerbungen um Freistellen an hoheren
Schulen vorzubereiten. Ein Kind, das regelmidBig die Schule
besuche und nach dem Lehrplan unterrichtet werde, sei hin-
reichend vorbereitet fiir diese Priifungen.

Nidhunterricht an Knabenschulen. Zu Beginn des
Schuljahres 1939 soll an allen englischen Knabenschulen eine
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Stunde Néihunterricht in der Woche eingefithrt werden. Die
Schulbehérden geben zur Begriindung das Beispiel an, daf sehr
viele Ménner einem abgerissenen Jakettknopf hilflos gegeniiber-
stehen und daf} sie in der Lage sein miiBten, sich selbst zu helfen,
wenn weibliche Hilfe nicht zur Stelle sei.

Finnland.

Verschiedene Projekte, das Unserrichtswesen betreffend,
liegen seit 1937 bei der Regierung: Die Schiilerzahl in den ein-
zelnen Klassen, die jetzt auf dem Lande 40—50 betrigt, soll herab-
gesetzt werden. In allen Schulen sollen mit einem Aufwand von
24 Millionen Mark Schulspeiseeinrichtungen geschaffen werden,
wie sie vorldufig erst in wenigen Gemeinden bestehen. Prakti-
sche Kurse fiir die schulentlassene Jugend sollen iiberall da ein-
gerichtet werden, wo mindestens sechs Schiiler sich einstellen.
Das Schuljahr wird 200 bis 225 Tage dauern; Stundenverpflich-
tung des Lehrers 30 Wochenstunden.

Kinder-und Jugendvereine. Seit mehr als 20 Jahren
bestehen in Finnland Kinder- und Jugendklubs. Sie werden
hauptsédchlich von zwei groBen Verbandsgruppen geférdert, und
zwar von christlichen und landwirtschaftlichen Organisationen.
Die Gesamtzahl der Vereine betrigt gegenwirtig 1162 und die Zahl
der darin erfafliten Kinder iibersteigt 70,200. Das Vereinsprogramm
der christlichen Vereine ist vielseitig und umfaBt nahezu alle
Arten Beschiftigung; es gibt Vereine mit literarischen und musi-
kalischen Zwecken, fiir Sport- und Turnwesen, fiir Handarbeiten
und Gewerbe usw.

Jugoslawien.

Der Analphabetismus ist seit 1931 von 45 % der Bevolke-
rung iiber 10 Jahren auf 40 % zuriickgegangen, wobei die verschie-
denen Landesgegenden sehr verschiedene Verhiltniszahlen auf-
weisen: ein Banat in Bosnien hat 70 % Analphabeten. Anderseits
iibersteigt der Zudrang zu den Hochschulen bei weitem die Be-
diirfnisse des Landes. (1938.)

Luxemburg.

Der JahreskongreB des luxemburgischen Lehrervereins faBte
1938 eine EntschlieBung zugunsten der verheirateten Leh-
rerinnen, die zufolge einer ministeriellen Verfiigung ihre
Stellen verlieren sollten.

Luxemburg begeht 1939 die Hundertjahrfeier seiner Un-
abhingigkeit. Bei diesem Anla gab die Luxemburger
Lehrerzeitung (Journal des Instituteurs), das monatlich erschei-
nende Organ des luxemburgischen Lehrerverbandes, eine um-
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fangreiche Festnummer heraus. In den beiden Landessprachen,
Deutsch und Franzosisch, wird die Liebe zum Heimatland, der
Wille zur Unabhédngigkeit und die Verbundenheit der Leh-
rerschaft mit den Geschicken des Landes iiberzeugend dargestellt.
In einem Aufsatz wird ,.Die Entwicklung zum Sozialen in unsern
Schulen von 1839—1939“ gezeigt; sehr aufschluBreich ist ein reich
illustrierter Artikel iiber die Entwicklung der Schulhausbauten
aus bescheidensten Anfingen zu den modernen Schulpalisten.

Niederlande.

Ein im November 1936 eingebrachter Gesetzesentwurf
sieht die Einfithrung einer Mundart in den TUnterricht jener
Schulen vor, welche im Bereich dieser Mundart liegen. Im vor-
liegenden Fall handelt es sich zuniichst um die friesische Sprache.
Der linksgerichtete Bond van Nederlandse Onderwijzers hatte eine
Kommission zum Studium dieser Frage eingesetzt, die zu dem
EntschluB kam, daB in Anbetracht der Bedeutung der friesischen
Literatur die friesische Sprache in den betreffenden Gegenden
in den hoheren Klassen mit ein bis zwei Wochenstunden als
fakultatives Fach eingefithrt werden sollte.

Polen.

Das Volks-und Berufsschulwesen, Nach einer 1938
erschienenen polnischen Statistik gibt es in Polen gegenwirtig
rund 26,550 Volksschulen, von denen nahezu 25,000 von Schiilern
beiderlei Geschlechts besucht werden. Die Zahl der Volksschiiler
betrigt rund 3,300,000. Mittelschulen gibt es nur 770 und Berufs-
schulen insgesamt 1172. Die Statisitik zeigt, dafl der weitaus griBte
Teil der polnischen Schulkinder bereits nach dem Besuch der
Volksschule in das Berufsleben eintritt.

Die verheiratete Lehrerin. Seit einigen Jahren muB-
ten die Lehrerinnen bei ihrer Verheiratung aus dem Schuldienst
austreten. 1938 hat der Sejm (die eine Kammer des polnischen
Parlaments) beschlossen, dieses Gesetz aufzuheben; man hofft,
daB der Senat diesem BeschluB zustimme.

Der Kampf gegen das Analphabetentum in
Polen. Die beiden Organisationen, die sich die Besserung des
polnischen Schulwesens zur Hauptaufgabe gemacht haben: der
,Polnische Schulverein“ und die ,,Gesellschaft zum Bau o6ffent-
licher Grundschulen“ (T.B.P.S.P.), haben 1939 beschlossen, ihre
Aktivitdt zu erhohen. Durch die Vermittlung der T.B.P.S.P. ent-
standen zwischen 1934 und 1937 7980 neue Grundschulen, im Jahre
1937 allein 2005. Das Gesetz vom Jahre 1922 machte es der Ge-
meindeselbstverwaltung zur Pflicht, fiir fehlende Schulunter-

3
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kunftshiiuser zu sorgen. Der Staat sicherte zu, sich an den Kosten
mit 50 % zu beteiligen. Trotz dieser verhiltnismiBig hohen Ga-
rantiesumme konnten die Gemeinden im Jahre 1922 nur 407, 1923
nur 603, im Jahre 1924 nur 729 und 1925 nur 1143 Schulbauten
vollenden. Aber schon 1925 entband der Sejm den Staat von der
Pflicht der Subventionierung und die ganze Last fiel auf die
Gemeinden zuriick. Das Ergebnis war, daB 1926 wieder nur 542
Schulen vollendet werden konnten. In den nichsten sieben Jah-
ren wurden durchschnittlich nur rund je 1000 Schulen neu errich-
tet, so daB iiber einer Million polnischer Kinder keine Gelegen-
heit gegeben werden konnte, an einer regelmifBigen Schulausbil-
dung teilzunehmen. (Die Gesamtzahl der polnischen Schulen stieg
von 31,480 Schulen im Jahre 1926 auf 41,599 polnische Schulen im
Jahre 1933/34) Wenn es gelingen wiirde, die gegenwirtig auf 4000
Schulneubauten festgesetzte Norm fiir die Dauer von zehn Jahren
festzuhalten, so diirfte in zehn Jahren erst das Minimum dessen
erreicht sein, was unbedingt fiir eine endgiiltige Liquidierung des
Analphabetentums als erforderlich angesehen werden muB.?)

Rumanien.

Minderheitenstatut. Das 1939 verkiindigte ruménische
Nationalititenstatut stellt die volle kulturelle und konfessionelle
Freiheit aller Staatsbiirger fest. — Schulfrage: Der Staat ist
rechtlich verpflichtet, zur Aufrechterhaltung der von den Kirchen
getragenen Schulen der Volksgruppen besondere finanzielle Zu-
wendungen zu machen. Uber die nationale Zugehorigkeit der
Schulkinder entscheiden allein die erziehungsberechtigten Perso-
nen. Der Jugend der Volksgruppen sind Sonntagsveranstaltungen
erlaubt. Die Lehrkrifte an den Minderheitenschulen werden
keiner besonderen Priifung unterzogen; die Schulkinder legen
ihre Priifungen in der Muttersprache ab.

Institut fiir sozialen Dienst. Durch ein konigliches
Dekret ist 1939 die Schaffung eines nationalen Institutes fiir
Volksdienst verfiigt worden. Die Arbeit von Kirche, Schule und
Verwaltung soll dadurch gefordert und ausgebaut werden im
Sinne einer Hebung von Kultur, Hygiene und Technik. Der
Priisident des Instituts wird den Rang eines Ministers innehaben.
In jedem Dorf und jeder Stadt soll ein ,,Haus der Kultur® eroff-
net werden, welches eine Abteilung fiir Gesundheitspflege (zum
Beispiel Bider), eine Verkaufsabteilung (Lebensmittel, Ackerbau-

1) Der Abschnitt iiber Polen war bereits gesetzt, als der Staat zusammen-
brach. Wir lassen die Mitteilungen stehen, da sie von eifrigen Bemiihungen
fiir die Beseitigung des Analphabetentums durch verschiedene Instanzen
zeugen.
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gerite) und eine kulturelle Abteilung (Versammlungssaal, Biblio-
thek, Museum) enthalten soll. Fiir Studentinnen und Studenten
der Universititen und hoheren Volksschulen wird die Mitarbeit
in diesem Institut zur Voraussetzung fiir die Diplomerwerbung
gemacht.

Schweden.

Verlingerung der Schulpflicht. Der Reichstag hat
1936 die Schaffung eines 7. Primarschuljahres beschlossen, -das
inzwischen eingefiihrt worden ist.

Schulfunk. Die Regierung stellte 1937 dem Schulfunk fiir
die nichsten drei Jahre je 25,000 Kronen zur Verfiigung, die zum
Ankauf von Apparaten fiir arme Gemeinden verwendet werden
sollen.

Hausaufgaben. Der schwedische Kultusminister hat 1937
dekretiert, daB inskiinftig keine Hausaufgaben mehr fiir den
Montag aufgegeben werden diirfen. Ferner verfiigte er, dal auch
die Hausaufgaben fiir die iibrigen fiinf Wochentage trotz dieses
Ausfalls nicht vermehrt werden diirften.

Korperstrafe. Eine Motion im Reichstag, die von der
Arzteschaft unterstiitzt wurde, verlangte die vollige Aufhebung
des Rechtes korperlicher Ziichtigung, eines Rechtes, das den Leh-
rern als duBerste MaBnahme in Fillen von Widersetzlichkeit oder
Grausamkeit zusteht. Alle Lehrerorganisationen wehrten sich
gegen die Aufhebung dieses Rechtes, da sie die korperliche Ziich-
tigung als eine Notwendigkeit erkliren, um die Disziplin in der
Klasse aufrecht erhalten zu konnen. Der Reichstag schloB8 sich
diesen Erwidgungen an.

Sporthochschule. Die Schaffung eines Sportheimes oder
einer Sporthochschule auf Liding6 in Schweden kann als gesichert
angesehen werden. Die schwedische Regierung hatte bereits im
Januar 1938 die notigen Geldmittel bewilligt, das Objekt jedoch
einem neuen AusschuB zur Nachpriifung iibertragen. Die Arbei-
ten sind jetzt endgiiltig abgeschlossen, so da8 der Ankauf in
allernidchster Zeit zu erwarten sein diirfte.

Beschiftigung von Lehrerinnen. Die Zahl der
Lehrerinnen auf der Primarschulstufe hat sehr stark zugenom-
men; wihrend sie 1885 nur 20 % aller Primarlehrer betfrug, ist sie
bis 1938 auf durchschnittlich 50 % angewachsen. In den Stiddten
sind die Lehrerinnen zahlreicher als die Lehrer; in Stockholm
machen sie 77 % aller Lehrkrifte der Primarschulstufe aus. Auf
dem Lande bevorzugt man noch den Lehrer, weil er im gesell-
schaftlichen Leben eine bedeutende Rolle spielt.
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Sowjet-RuBland.

Schiilerrdte. Die Schiillerkomitees, die unter anderem die
Aufgabe hatten, den von den Lehrern gegebenen Unterricht zu
iiberwachen, sind 1936 aufgehoben worden. Sie wurden ersetzt
durch Schiilerrite, denen folgende Aufgaben zufallen: Bezeich-
nung des Schiilers, der den Tagesdienst zu versehen hat; Unter-
stiitzung der Lehrer in ihrer Aufgabe, den Eifer der Schiiler anzu-
feuern und zu fordern; Weckung des Interesses der Schiiler fiir
die Landesverteidigung usw.

Zunahme der Schulen und Lehrermangel. Die
slzvestia® (1937) weist darauf hin, daB die Zahl der Schulen von
363,000 im Jahre 1929 auf 750,000 im Jahre 1936 angewachsen ist.
Da die Zahl der Lehrer nicht in gleichem MaBe zugenommen hat,
besteht ein groBer Lehrermangel, besonders in den obern Klassen
der Mittelschulen. Es gibt in Sowjet-RuBland 90 péddagogische
Institute, in denen die Ausbildungszeit vier Jahre betrigt, und
ebensoviele Seminarien mit zweijdhriger Ausbildungszeit. Aber
die Zahl der an diesen Lehrerbildungsanstalten ausgebildeten
Lehrer geniigt dem Bediirfnis kaum zur Hilfte.

Fahrende Schulen. Fiir die Nomaden des nordlichen
RuBland sind seit 1938 fahrende Internatsschulen geschaffen wor-
den. Sie bestehen aus verschiedenen Schlitten, welche mit Zelten
gedeckt sind und je 25 Kinder aufnehmen konnen. Die jihrlichen
Unterhalts- und Betriebskosten sollen 85,000 Rubel betragen.

Spanien.

Die erste Freiluftschule. In Spanien soll Ende 1939
die 50-Jahrfeier der Griindung der ersten Freiluftschule begangen
werden. Im Mittelpunkt der Feier steht Pater Manjan, der mit
seiner Schulgriindung 1889 in Granada nicht nur der Schopfer der
Freiluftschulen ist, sondern geradezu als Apostel der spanischen
Volkserziehung und -bildung bezeichnet werden darf.

Ungarn.
Reform der Lehrerbildung und des Mittelschulunterrichtes.

Die Lehrervereinigungen haben 1937 eine Eingabe an das
Unterrichtsministerium gerichtet, worin sie fiir die Lehrer-
ausbildung die Maturitit und zwei Jahre Studien an der Uni-
versitit fordern.

Umgestaltung des Mittelschullehrplanes. Kul-
tus- und Unterrichtsminister Graf Paul Teleki hat im Juni 1938
mehrere Verordnungen erlassen, mit denen der ganze Mittelschul-
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unterricht umgestaltet wird. Die erste Verordnung 1lifit das
neue (Gesetz iiber die praktische Mittelschule ins Leben treten
und bildet die erste Klasse der Lehrerpriparandien zu einer
Lyzealklasse um. Es werden also die ersten Klassen der Pripa-
randien mit dem Studienjahr 1938/39 aufgehoben wund durch
Lyzealklassen ersetzt. In diese Klassen konnen 45, ausnahmsweise
50 Schiiler aufgenommen werden. Der Lehrplan umfaBt 30 Stun-
den in der Woche. Die zweite Verordnung bezieht sich auf den
Gymnasiallehrplan und verfolgt den Zweck, den Schiilern dieser
Anstalten eine entschieden nationale Bildung zu vermitteln. Das
Hauptelement dieses Unterrichtes, der sich auf die Religiositit
stiitzt, bilden die nationalen Ficher. Im Mittelpunkt des Unter-
richts stehen demgemiB in erster Linie ungarische Sprache,
Literatur und Kunst, Geschichte, die Kenntnisse der Erscheinun-
gen des staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens,
Geographie, Ethnographie und bis zu einem gewissen Grade die
lateinische Sprache. Aus dem Unterricht der ungarischen Sprache
und Literatur werden die Rhetorik, Stilistik und Poetik ausge-
schieden. Dafiir wird in den vier oberen Klassen der Mittel-
schule ein moderner Unterricht in Literatur und Literatur-
geschichte eingefiihrt. Was den Unterricht der modernen Spra-
chen betrifft, so soll der Lehrplan mit interessantem und genieB-
barem Lesestoff ausgeéstattet werden. In Betracht kommen hier
vor allem die deutsche, franzosische, englische und italienische
Literatur. — In den Méidchengymnasien wird auf die speziellen
Erfordernisse der weiblichen Psyche und des weiblichen Organis-
mus Gewicht gelegt. Im Schuljahr 1939 wird der Unterricht in
der ersten Klasse in allen Gymnasien und Middchengymnasien
bereits nach dem neuen Lehrplan erteilt. In der V. Klasse der
bisherigen Realschulen wird voriibergehend der jetzt giiltige Lehr-
plan fiir Realgymnasien beibehalten, in den Klassen VI—VIII
der Realschulen aber bleibt der Lehrplan der jetzigen Realschulen
in Geltung. — In einer besonderen Verordnung regelt der Minister
das Verfahren, wonach kiinftig auch das Studienergebnis, das
moralische Betragen und die Personlichkeit der Gymnasialschiiler
beobachtet wird. Hier wird in Betracht gezogen die religiose und
moralische Uberzeugung, die Staatstreue (patriotisches Verhal-
ten), Charaktereigenschaften, PflichtbewuBtsein, FleiBl, Betragen
in- und auBlerhalb der Schule und der EinfluB auf die Mitschiiler.
— Es werden fiir jeden Schiiler ,,Beschreibungsbogen® angelegt,
in denen auch die den Schiiler besonders charakterisierenden
Fille ausgefiihrt werden. — Eine besondere Verordnung des Mi-
nisters behandelt die landwirtschaftlichen Mittelschulen. Mit dem
Studienjahr 1938/39 nehmen alle hoheren landwirtschaftlichen
Schulen den Namen ,Landwirtschaftliche Mittelschulen® an und
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die Absolventen dieser Schulen erhalten ein Abgangszeugnis.
Diese Schulen erteilen auch Reifezeugnisse und miissen sich in
ihrer erzieherischen Titigkeit und mit ihrem Unterrichtsmaterial
vollkommen dem Leben des ungarischen Bauernvolkes anpassen.
Sie erteilen aber auch neben dem grundlegenden landwirtschaft-
lichen Unterricht eine nationale und staatsbiirgerliche Erziehung.

Lehrerseminarien. 1937/38 gab es in Ungarn staatliche
Seminare fiir Lehrerinnen 4, fiir Lehrer 7, calvinistische fiir
Lehrerinnen 4, fiir Lehrer 3, romisch-katholische fiir Lehrinnen
26, fiir Lehrer 5, lutherische fiir Lehrerinnen 1, fiir Lehrer 2,
israelitische fiir Lehrerinnen 1, fiir Lehrer 1.

Die erste Zigeunerschule. In der Ortschaft Bicske
(bei Bia-Torbagy) lebt eine Zigeunerkolonie mit etwa 80
schulpflichtigen Zigeunerkindern, die bisher in der konfes-
sionellen Schule Unterricht erhielten. Der Gemeindevorstand
hat 1938 beschlossen, eine Sonderschule fiir die Zigeunerjugend zu
errichten. Das Grundstiick stellt die Gemeinde zur Verfiigung,
die Baukosten steuert der Aerar bei. Die Schule wird schon im
kommenden Schuljahr eroffnet werden. Es handelt sich um die
erste Zigeunerschule in Ungarn.

Beschrinkte Zulassung der Juden an den un-
garischen Mittelschulen. Der numerus clausus iiber die
Zulassung der Juden zu den Hochschulen wird von Juni 1939 ab
auch auf die Mittelschulen zur Anwendung gelangen. Indessen
werden an vier Budapester Gymnasien Spezialklassen mit einer
Hochstzahl von je 40 jiidischen Schiilern errichtet werden.

Blick auf die auBereuropiischen Linder.

Aegypten.

Bekimpfung des Analphabetentums. Die Profes-
soren und Studenten der Universitit in Kairo haben in jiingster
Zeit unter dem Namen ,,Mahallat er-Ruwwad® einen Verband ge-
griindet, der sich zum Ziel setzt, den S6hnen der Arbeiter das Er-
lernen des Lesens und Schreibens zu ermoglichen. Eine Gesell-
schaft fiir Wohlfahrtspflege in den Dérfern versucht, auch den
Bauernknaben eine Schulungsmiéglichkeit zu verschaffen.

Chile.

Volksscechule. Seit 18 Jahren ist in Chile der Schulbesuch
obligatorisch fiir die Kinder im Alter von 7—14 Jahren. Es gibt
gegenwiirtig 3700 o6ffentliche Primarschulen mit 570,000 Kindern
und 11,000 Lehrern.
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China.

Massenschulung. Im Rahmen der antijapanischen Eini-
gungsbestrebungen spielt Massenerziehung eine bedeutende Rolle.
Die chinesische Regierung hat zur Bekidmpfung des Analpha-
betismus im Laufe der letzten Jahre 112,000 Massenschulen einge-
richtet. Im Jahre 1936/37 betrugen die Ausgaben dafiir fiinf Mil-
lionen Dollar, fiir das Jahr 1937/38 waren acht Millionen Dollar
ausgesetzt. Im vergangenen Jahr wurden diese Schulen von
16,555,000 Schiilern besucht. Neben diesen staatlichen Bestrebungen
gibt es auch noch eine Art Wanderunterricht von Laienlehrern.
Als Unterrichtsrdume werden wirkliche Schulgebédude, aber auch
Tempel, Teeliiden und iiberhaupt alle nur verfiigharen Riume ver-
wendet — es gibt Diskussionsgruppen in Kiichen, Korridoren, im
Freien. Ein Slogan sagt: ,,Gib dein Wissen deinem Nachbarn
weiter.* Es gibt dafiir eine Art Staffettensystem; ein Farmer
zum Beispiel, der eine Stunde lang unterrichtet wurde, ist ver-
pflichtet, daheim seine Frau zu unterrichten. Eine Fabrikarbeiterin
in Shanghai unterrichtete einen Monat lang in der Mittagspause
30 Frauen. Zwei andere eriéffneten Klassen. HEine neue phone-
tische Schreibweise soll den Analphabeten das Erlernen der
Schrift erleichtern. So gibt es heute schon fast eine Million
Laienlehrer, die in der Familie und unter Freunden ihre Kennt-
nisse weitergeben, statt erst auf ein Gesetz der Regierung (geplant)
iiber den obligatorischen Schulunterricht zu warten.

Lehrermangel. Mit Beginn des Schuljahres 1937 (am
1. Juli) wurden fiir 20 Millionen Analphabeten Lehrer gebraucht.
Um dem dringenden Lehrermangel abzuhelfen, veranstalteten die
chinesischen Behorden einen einjdhrigen Schnellkurs fiir 100,000
neue Lehrer.

Ecuador.

Das neue Schulgesetz vom 8. April 1938 unterscheidet im Ele-
mentarbildungswesen zwischen Stadt- und Landschulen. Fiir jene
sind 6, fiir diese 4 Klassen vorgesehen. Kinder, welche besonderer
Umstinde wegen die Tagschule nicht besuchen kénnen, werden
in Abendschulen unterrichtet. Die Lehrpline werden unter Beriick-
sichtigung der ortlichen Verhiltnisse (Landwirtschaft, Industrie)
aufgestellt. Als Fidcher, die in allen Schulen gleiche Geltung
haben sollen, werden genannt: Spanisch, Rechnen, Geometrie,
Geographie und Geschichte, Naturkunde und Gesundheitslehre,
staatsbiirgerlicher Unterricht, Zeichnen und Handarbeit.

Japan.

Verlingerungder Schulzeit. Der Erziechungsminister
legte 1937 ein Projekt vor, wonach die obligatorische Schulzeit um
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zwel Jahre, das heiBt von sechs auf acht Jahre verldngert werden
soll, mit Wirkung vom Jahre 1938 an.

Sonderschule fiir Kurzsichtige. Seit 1935 gibt es
an der Nanzan-Schule in Tokio eine Sonderklasse fiir kurzsich-
tige Schiiler. Lehrmittel und Methode sind der Sehschirfe der
Schiiler angepafit. Die Erfolge dieser Sonderklasse hat das
Unterrichtsministerium veranlaBt, fiir alle groBern Stidte #hn-
liche Einrichtungen anzuregen.

Indien.

Schulfrequenz Britisch-Indien hat 350 Millionen Ein-
wohner. In ganz Indien gab es 1934/35: 166,588 Volksschulen fiir
Knaben und 39,601 Volksschulen fiir Midchen. Erstere wurden
von 8,639,405, letztere von 1,809,934 Kindern besucht. Eine allge-
meine Schulpflicht gibt es nur in wenigen Gebieten, seit 1935, und
wirklich eingehalten wird sie auch da nicht. Es sind knapp 50,3 %
der Knaben und nur 16,5 % der Midchen, die die Volksschule be-
suchten. Uberdies nimmt die Frequenz von Klasse zu Klasse ab:
74 % der Schiiler kommen nicht einmal bis in die vierte Klasse.
Dies liegt an der Minderwertigkeit des Unterrichtes auf den unter-
sten Stufen, am unregelméBigen Schulbesuch und an einer
schlechten Organisation dureh die Lokalbehdrden, in deren Hinden
die Volksschulerziehung liegt. Eine Ausdehnung der Schulpflicht
auf das ganze Gebiet miiBte vorldufig erfolglos bleiben: es fehlt
an der psychologischen Vorbereitung der Massen auf eine solche
MaBnahme, es fehlt aber auch an Kapital, an geeignetem Lehr-
personal und sogar an Schulen. 57,5 % der bestehenden haben das
Einklassensystem und die Mehrheit der Unterrichtsanstalten fiihrt
nicht einmal bis zur obersten Volksschulklasse. In diesen kleinen
Betrieben werden bedeutende Geldmittel verzettelt, die bei einer ge-
wissen Zentralisierung besser ausgestatteten Schulen zugute kimen.

Mittelschulwesen. Innerhalb des Mittelschulwesens gibt
es zwel Systeme: das anglo-indische, in dem das Englische Pflicht-
fach und, in vielen Provinzen zumindest, auch Unterrichtssprache
ist, und das einheimische System, wonach in einer der modernen
Hindusprachen Unterricht erteilt wird, widhrend das Englische
nur Wahlfach ist. — Die meisten anglo-indischen Schulen sind
Privatanstalten, mit einem behordlich festgelegten Unterrichts-
plan. Die SchluBpriifung wird an der Universitiat abgehalten. —
Die einheimischen Schulen sind im Vergleich zu dem stark aka-
demisch gefidrbten Unterricht der anglo-indischen Schule mehr
auf das Praktische gerichtet: korperliche Arbeif, Landwirtschafts-
lehre und praktische Farmarbeit nehmen einen breiten Raum ein.

Nationaler Bildungsplan. AnlidBlich des 14. indi-
schen Kongresses fiir Erziehung (,,All-India Eduecational Con-
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ference®), welcher im Dezember 1938 in Bombay stattfand, wurde
ein Komitee ernannt, das die Aufgabe hat, einen vollstindigen
nationalen Bildungsplan auszuarbeiten, und zwar unter Einbe-
ziehung eines von Gandhi vorgelegten Projektes, das unter dem
Namen ,Wardha Scheme“ bekannt ist und der produktiven
manuellen Betidtigung im Rahmen des Unterrichtes einen bevor-
zugten Platz einrdumen will. In den vom Kongref angenomme-
ren Resolutionen wird eine Dreiteilung des neuen Schulsystems
vorgeschlagen: 1. Vorschulische Erziehung bis zum 7. Jahr:; 2. Ele-
mentarbildung bis zum 14. Jahr und unmittelbar daran anschlie-
Bend das ,,Wardha Scheme®, ein Unterricht, der zur Hilfte ein
Handarbeitsunterricht sein soll; 3. Sekundarschul- und zum Teil
Berufsbildung von drei Jahren. Von diesen Sekundar- und Be-
rufsschulen soll der Ubertritt in die dreijahrigen wissenschaft-
lichen und technischen Kurse der Hochschulen moglich sein.

Lindliche Volkshochschulen. Aus vedantistisch-hin-
duistischen Kreisen kommt der Vorschlag, die agrarischen Bezirke
Indiens mit einem Netz von léindlichen Volkshochschulen dhnlich
dem didnischen Muster zu iiberziehen, um das Postulat der Volks-
erziehung in ldndlichen Kreisen zu verwirklichen.

Finanzierung. Um die Finanzierungsschwierigkeiten im
Unterrichtswesen zu iiberwinden, hat Mahatma Gandhi u. a. fol-
gende Vorschlige gemacht: 1. In erster Linie miissen die Kinder
ein Handwerk lernen, um produktive Arbeit zu leisten. So konn-
ten die Schulen sich selbst erhalten. — 2. Die hoheren Schulen
und Universititen sollen nicht mehr vom Staat, sondern von
Industrie- und Handelsorganisationen erhalten werden, die aus-
gebildete Krifte fiir ihre Unternehmungen noétig haben. Diese
Ideen Gandhis haben in Erzieherkreisen Indiens heftigen Wider-
spruch gefunden.

Tirkei.

Bildungsbestrebungen Es - werden in der Tiirkei
groBe Anstrengungen zur Herabsetzung der Zahl der Analpha-
beten gemacht. Uber 200 freie Volksvereinigungen veranstalten
Kurse in Sprache, Geschichte und Literatur, Kunst, Sport usw.
Die Militardienstpflichtigen werden angehalten, Lesen und Schrei-
ben zu lernen. Weil noch lange nicht jedes Dorf eine eigene
Schule hat und ein groBer Mangel an Lehrkriften besteht, ver-
sucht man u. a. Unteroffiziere zum Landschuldienst heranzuziehen.
(1939.)

Venezuela.

Die Lehrerschaft von Venezuela hat auf ihrem
ersten KongreB 1938 eine allgemeine Erkldrung der Rechte des
Kindes angenommen. Diese Erklirung enthilt folgende Punkte:
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1. Jedes Kind hat einen Anspruch darauf, von gesunden Eltern
geboren zu werden. 2. Jedes Kind hat einen Anspruch darauf,
seine Eltern zu kennen und von ihnen ernihrt, gekleidet und ver-
sorgt zu werden. 3. Jedes Kind hat auf staatliche Versorgung
Anspruch, wenn es Waise ist, wenn es in Elend lebt oder von den
Eltern verlassen ist. 4. Jedes Kind hat einen Anspruch auf ein
sorgenfreies Kinderleben. 5. Jedes Kind hat Anspruch darauf,
von allgemein und beruflich gebildeten Lehrern erzogen zu wer-
den, von Lehrern, die ihre Aufgabe als hervorragend soziale be-
trachten und nicht als einfachen Broterwerb. 6. Jedes Kind hat
Anspruch auf bequeme und gesunde Schuleinrichtungen, auf Er-
holungsstitten, auf Spielplitze und Kindertheater. 7. Jedes Kind
hat einen Anspruch darauf, nach seinen Fihigkeiten unter finan-
zieller Hilfe des Staates ausgebildet zu werden. 8. Jedes Kind hat
Anspruch darauf, gegen jede Art von Ausbeutung geschiitzt zu
werden. Kein Kind in Venezuela soll vor Vollendung des 14. Jah-
res arbeiten. 9. Jedes Kind hat Anspruch darauf, nur von beson-
deren Jugendgerichten be- und verurteilt zu werden. Jedes ver-
urteilte Kind soll nicht in ein Gefingnis, sondern in ein Heim zu
seiner Erziehung iiberfithrt werden. 10. Jedes Kind hat Anspruch
auf Achtung vor seiner geistigen, sittlichen und korperlichen
Personlichkeit. :

U.S.A. (Vereinigte Staaten von Nordamerika).

Arbeitsverbot fiir Kinder. Am 1. September 1936 trat
im Staate New York ein Gesetz in Kraft, wonach Kinder unter
16 Jahren nicht zur industriellen Arbeit zugelassen werden.

Recht auf Erziehung fiir Neger. Im Dezember 1938
fiallte der Oberste Gerichtshof einen Entscheid, der den Negern
die gleichen Rechte auf Erziehung gibt wie den WeiBen. Bisher
wurden Schwarze hidufig vom Besuche der Universititen ausge-
schlossen. Den einzelnen Staaten 14Bt das Gesetz immerhin die
Moéglichkeit, besondere Schulen oder Kurse fiir Neger zu schaffen;
doch miissen diese den Schulen fiir WeiBe gleichwertig sein.

Schule fiir Hochbegabte. In New York gehen rund
eine Million Kinder in die Schule. Von ihnen sind 10,000 Kinder
als ungewohnlich gute Schiiler zu bezeichnen. Und von diesen
10,000 werden die 50 allerbesten ausgewihlt, Knaben und Médchen
zwischen 8 und 11 Jahren, und in eine eigene Schule fiir Hoch-
begabte gegeben.

Die Idee dieser Hochbegabtenschule geht von einer Lehrerin
und Kinderpsychologin aus, Dr. Leta Hollingworth. Sie war
frither Lehrerin an einer Schwachsinnigenschule und fand es
immer widersinnig, daB Millionen jedes Jahr eigens fiir die Bil-
dung dieser Minderbegabten ausgegeben werden, wihrend fiir
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die Hochbegabten nichts Besonderes getan wiirde. Und doch ist
fiir diese der iibliche Schulunterricht, der auf den Durchschnitts-
schiiler aufgebaut ist, ganz und gar nicht geeignet. Sie langweilen
sich und treiben Nebenbeschiftigungen.

Die Hochbegabtenschule hat natiirlich ebenso ihren Pflicht-
stoff wie andere Schulen. Dieser wird am Vormittag erledigt. Die
Nachmittagsstunden sind fiir die speziellen Interessen und Arbei-
ten der einzelnen Schiiler bestimmt; jeder einzelne Schiiler kann

sich aussuchen, in welcher Weise er die Nachmittagsarbeit am
liebsten durchfiihrt.

Wenn man bei den Hochbegabten spiter wieder Intelligenz-
proben anstellte, zeigte sich, daB sie auch als Erwachsene stets
den Durchschnitt iiberragen; das kann man mit Sicherheit in
seine Berechnungen einsetzen. Das ist deshalb wichtig, weil
dadurch die Arbeit, die in den Hochbegabtenschulen geleistet
wird, nicht vergeblich ist. Wenn in den gewohnlichen Schulen
ein Schiiler sehr iiber dem Durchschnitt ist, dann ist die Folge,
daB er eine oder mehrere Klassen iiberspringen wird; das ver-
kiirzt die Schulzeit und das Kind kommt auf die Hochschule oder ins
Leben zu einer Lebenszeit, da es vielleicht noch zu jung ist, um mit
seinen Berufsgenossen es gleichzutun. In der Hochbegabtenschule
wird die Schulzeit nicht verkiirzt, aber sie wird in einer dem Kind
entsprechenden Weise besser und vollkommener ausgeniitzt. Das
Wissen des Kindes am SchluB der Hochbegabtenschule ist viel
grofler, als wenn es in eine Normalschule gegangen wiire; es ist
nicht jiinger, als wenn es die Normalschule absolviert hitte.

Die Hochbegabtenschule ist vorldufig ein Versuch, dessen
Nutzen nicht allgemein anerkannt ist. Der Gedanke, der ihr zu-
grunde liegt, ist aber absolut logisch — als Gegenstiick zu den
Minderbegabtenschulen — und in der Praxis hat er sich bisher
gut bewidhrt. (1938.)

Internationale Beziehungen.

Es besteht offensichtlich bei den verschiedenen pidagogischen
Kreisen, sowohl bei offiziellen wie bei privaten, ein Bediirfnis
nach Gedankenaustausch. Das beweisen die vielen pidagogischen
Gespriche, die auf internationalen Konferenzen und Kongressen
gefithrt werden. Zum Teil sind es nationale Vereinigungen, die
sich mit auslédndischen gleichgerichteten Bestrebungen und Inter-
essen verbinden, um gegenseitig Anregung, Vertiefung und An-
kniipfung von Beziehungen zu gewinnen. Interessant ist in diesem
Zusammenhang auch, daB sich verschiedene Staaten entschlossen,
durch Griindung besonderer zentraler Stellen fiir kulturpolitische
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Auslandsarbeit zur Erleichterung und Forderung der wissen-
schaftlichen wund kiinstlerischen Beziehungen initiativ wvorzu-
gehen. Das Schicksalsjahr 1939 scheint besonders reich an solchen
internationalen Zusammenkiinften gewesen zu sein.

Einige interessante Notizen mogen die vielfach heute schon
bestehenden internationalen Beziehungen beleuchten.

Fremdsprachunterricht 1913 und 1938. Die nach-
folgenden Zahlen zeigen, in welchem MafBe unsere vier Haupt-
sprachen in den europiischen und auBereuropiischen Schulen als
Fremdsprachen gelehrt werden.

(Stand in Prozent)

1913 1938
Franzosisch:
HOropa o e e 421 31,2-
AnBerenropa:’ . iy 19,7 19,7
Welt: D i vopinrate, 26,7 233
Englisch:
Buropa i i tintE] 20,7 30,9
AnBereuropa . i i 54,5 55,8
Welt- i i in e 26,7 23.3
Italienisch:
HUropa: = oyl Sainant ey 1,0 3.4
AtBereuropa .- . G 0,2 0,3
Welt o v o 0,4 1.3
Deutsech:
BOaropa: % e T 20,7 23.1
AnBereuropa L g 13,0 73
Welt-i i s i se sy 15,4 12,0

in Europa nimmt demnach das Franzosische als Fremdsprache
den grofiten Raum ein; in der Welt jedoch steht das Englische
an erster, das Franzosische an zweiter Stelle.

Internationaler Schiileraustausch. 1938—39 sind
von Deutschland 167 Studierende austauschweise ins Ausland ge-
gangen. 52 deutsche Professoren lehrten ihre Muttersprache in
England, 47 in Frankreich, 13 in Amerika. Ein Austausch von
11—15jdhrigen Schiilern fand zwischen England und Déine-
mark statt.

Ein internationales Hochschul-Sanatorium.
Der schweizerische Bundesrat hat 1939 auf diplomatischem Wege
die Regierungen aller Linder zur Mitarbeit am Plan eines inter-
nationalen Hochschulsanatoriums eingeladen, das in Leysin er-
richtet werden soll. In Leysin besteht bereits ein ,,Sanatorium
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Universitaire Suisse, das 50 Betten umfaBt. Es ist auf die hoch-
herzige Anregung von Fr. Dauthier 1922 entstanden. Mehr als
700 Professoren und Studenten aus 42 Lindern haben seither hier
Heilung gefunden. Wihrend der Kur haben sich 400 Studenten
auf ihre Examen vorbereiten konnen, an die 100 Dissertationen
sind ausgearbeitet worden. Und 700 Gelehrte, Schriftsteller und
Kiinstler sind nach Leysin hinaufgepilgert, um die Schitze ihres
Wissens und Konnens den kranken Studenten zu iibermitteln. —
Das ,Internationale Hochschulsanatorium® soll 200 Betten umfas-
sen. Es wird unter dem Patronat des Bundesrates stehen. Die
eidgenodssischen Kammern haben Fr. 500,000.—, der GroBe Rat des
Kantons Waadt hat Fr. 50,000.— bewilligt. Die Gemeinde Leysin
stellt ein wundervolles Baugelinde kostenlos zur Verfiigung, und
kostenlos hat auch ein Architekt die Pline fiir das neue Haus
ausgearbeitet. Es setzen sich ferner dafiir ein: Der Verein Schwei-
zer Presse, die Schweizerische Rundspruchgesellschaft, die Liga
der Rotkreuzgesellschaften, die internationale Kommission fiir
geistige Zusammenarbeit, die internationale Vereinigung zur Be-
kimpfung der Tuberkulose und der europiische Rotary-Club. Die
finanzielle Grundlage wird hauptsidchlich durch Stiftung wvon
Betten geschaffen. Der Stiftungsanteil betrigt pro Bett Fran-
ken 25,000.— und berechtigt zum dauernden Besitz eines Bettes,
sowie zu einer Stimme im Stiftungsrat.

Besoldung der Lehrer in unsern Nachbarlan-
dern (1938).

Frankreich. .
Erste Klasse 19,000 franz. Fr. 41,075 Lehrer und Lehrerinnen

Zweite P 17,500 ’s oy 125782 s ” I
Dritte = 16,000 5 % 12,360 X - .
Vierte 2 14,500 i = 20,996 2 " ”
Fﬁnfte o 13,000 . . 2]-,431 1) 39 £
Sechste - 11,500 = = 1295 - © 4 = >
Hilfslehrer u.

Probelehrer 10,500 ,, s 9,610 5 - -

Das System des Aufriickens in die jeweilig héhere Gehalts-
klasse ist gekennzeichnet durch den fiir das ganze franzosische
Schulwesen so bezeichnenden Appell an den Ehrgeiz. Es ist eine
Verbindung von Aufriicken nach dem Altersprinzip mit einem
Aufriicken nach Verdienst und Fihigkeit. Tiichtige Lehrer kon-
nen von ihren Vorgesetzten herausgehoben werden und die ver-
schiedenen Stufen schneller durchlaufen. Die Lehrer der Klasse 6
und 5 riicken je nach vier Jahren, die der Klasse 4 und 3 nach je
fiinf Jahren automatisch in die hohere Gehaltsklasse auf. Tiich-
tige Lehrer aber konnen schon nach drei Jahren in die hohere
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Gehaltsklasse befordert werden — bis zu 30 % aller in die hohere
Stufe aufriickenden Lehrer.

Italien.
Erste XKlasse 7,718 Lire bis 12,748 Lire 6,700 Lehrer — 6,5 %
Zweite RIIRS. 1| " | ERORIRR et | o g SO0 . = -25%
Dritte S oy G e | 5 | Fr 18000 - ... —120%
Vierte o Bl 2t g IR 18,000 ,, =170 %

Fiinfte it el g OB 65000 , —=620%

Diese Gehilter erhohen sich um eine Dienstzulage von 1254
Lire bis 1736 Lire.

Die Schulleiter sind in einer Sondergruppe eingestuft. Ihr
Gehalt betrigt 11,520—13,598 Lire. Die Lehrer riicken innerhalb
ihrer Gehaltsklasse alle vier Jahre automatisch, in die néchst-
hohere Gehaltsklasse aber nur nach einem Wettbewerb auf. Das
Hochstgehalt ist nach 31 Jahren erreicht.

Deutschland Das Jahresgehalt der Volksschullehrer be-
trigt zwischen 2800 und 5000 Reichsmark. Seit der Wirtschafts-
krise der Jahre 1930—1932 haben diese Gehilter gewisse Kiirzun-
gen erfahren. Die Lehrer und Lehrerinnen der Sonderschulen be-
ziehen eine Jahreszulage von 300 bis 400 RM.

Nationales Institut fiir die kulturellen Be-
ziehungen mit dem Auslande. Nachdem Frankreich im
Oktober 1936 als erste der europiischen GroBmichte einen wei-
teren Schritt zur Konzentration seiner kulturpolitischen Auslands-
arbeit durch die Griindung der Commission Interministérielle pour
I’Action et 1‘Imformation Francaise a I'Etranger vollzogen und
England im Februar dieses Jahres zur Intensivierung seiner Aus-
landspropaganda das ,,Vansittard-Committee geschaffen hat, hat
nunmehr auch [talien durch ein Konigliches Dekret vom 27. Ja-
nuar 1938 unter gleichzeitiger Auflosung bestehender Einrichtun-
gen, wie des Istituto Interuniversitario Italiano, eine neue kultur-
politische Zentralstelle geschaffen. Die offizielle italienische Be-
zeichnung lautet: ,,Istituto Nazionale per le relazioni con l’estero®.
Sitz des Instituts ist Rom. Es besitzt eigene Rechtspersonlichkeit.
Seine Aufgabe ist, die wissenschaftlichen, kiinstlerischen und
sozialen Beziehungen zwischen Italien und dem Ausland zu for-
dern. Das Institut untersteht der Staatsaufsicht und wird von
einem Verwaltungsrat geleitet, der sich aus Beamten des Auflen-,
Erziehungs- und Korporationsministeriums, des Ministeriums fiir
Volkskultur, sowie leitenden Personlichkeiten der Partei, der Kgl.
Akademie und einiger Berufsverbinde zusammensetzt.?) Innerhalb
des Instituts werden Kommissionen fiir besondere Zweige des

1) Das konigliche Griindungsdekret stammt aus dem Jahre 1938.
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Kulturwesens gebildet werden. Der staatliche finanzielle Anteil
an den Betriebskosten betrigt 1,300,000 Lire und wird auf den
Haushalt des AuBenministeriums iibernommen. Das Institut kann
mit den staatlichen Behorden, mit der Leitung der Faschistischen
Partei und den angeschlossenen Verbidnden, sowie mit Berufs-
und Kulturorganisationen Vereinbarungen fiir die Erreichung
seiner Ziele treffen und deren Mitarbeit fiir die Verbreitung ita-
lienischer Kultur, Kunst, Wissenschaft und Sozialpolitik im Aus-
land in Anspruch nehmen. Dem Institut konnen alle italienischen
hoheren Bildungsanstalten und gesetzlich anerkannten Berufs-
und Kulturorganisationen beitreten, und zwar gegen einen Min-
destjahresbeitrag von 1000 Lire bei zehnjidhriger Verpflichtung.

Internationale Kongresse.

Im Juni 1939 fand in Stockholm ein KongreB des Jugend-
rotkreuzes statt.

Im August 1939 lud die Ligue Internationale pour I'Education
nouvelle zu einem europidischen KongreB in Paris ein. Haupt-
thema: Die Erzieher und die Verwirklichung der demokratischen
Idee.

Es tagten u. a. ferner:

Im Juli 1939 in Genf die 8. Internationale Konferenz fiir offent-
lichen Unterricht, organisiert vom Bureau internationale d’Edu-
cation. Programm: 1. Ministerielle Berichte iiber die hauptsich-
lichen Ereignisse auf dem Gebiete der Erziehung im vergangenen
Jahre. 2. Lehrergehalte. 3. Die Organisation der Erziehung vor-
schulpflichtiger Kinder. 4. Der Geographieunterricht in den Mit-
telschulen. Vertreten waren: Das Sekretariat des Volkerbundes,
das Internationale Arbeitsamt und das Amt fiir geistige Zusam-
menarbeit.

Im Juli 1939 in Genf der I. Internationale Kongref der Heil-
pddagogik. Laut Programm sind u. a. folgende Fragen zur Er-
orterung gelangt: Heilpddagogik in Gegenwart und Zukunft —
Heilpidagogik und Jugendkriminalitit.

Im Juli 1939 in Briissel ein Internationaler Pddagogik-Kon-
greff unter dem Patronat des belgischen Unterrichtsministers.
Dem Komitee gehoren auch zwei Schweizer an: Die Herren Prof.
Bovet und Piaget in Genf. Arbeitsprogramm: Physische und psy-
chische Faktoren — Die Familie — Erziehung und Bildung durch
die Schule — Die Bedeutung der Jugendorganisationen — Das
soziale Milieu — Kirche — Armee.

Im Juli 1939 in Paris: Jahreskongref 1939 der internationalen
Vereinigung der Lehrerverbdinde. Tagesordnung: 1. In welchem
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MaBe kann die Schule dem Kinde das BewuBtsein seiner Pflich-
ten als Biirger und als Mensch beibringen? 2. Kollektivunterricht
und die Freiheit des Kindes. 3. Die Organisation der Schulferien.

*

Anhang.

Was das Ausland an unserem Schulwesen
interessiert.

Nachdem wir im vorangegangenen Kapitel in der Uberschau
iiber das Schulwesen des Auslandes gesehen haben, was fiir eine
intensive Arbeit auf dem Gebiete der Schule allenthalben im
Gange ist, mag es nicht uninteressant sein, aus dem Material der
letzten Zeit ganz kurz zu zeigen, welchen Bestrebungen, die wir
in unserem Lande verwirklichen, das Ausland vornehmlich sein
Interesse zuwendet. Die ausgedehnte Auskunftserteilung, welche
das Archiv leistet, zeigt am besten, welche Bedeutung ihm als
Zentralstelle innerhalb des komplizierten schweizerischen Schul-
organismus in seinen 25 verschiedenen Schulsystemen zukommt.

Die Fragen, die gestellt werden und deren Beantwortung nicht
immer leicht ist, beziehen sich auf die verschiedensten Gebiete.
Sehr oft sind es Detailfragen; oft beziehen sich die Anfragen
aber auf wichtige Teile der Gesetzgebung, zum Beispiel Lehrer-
ausbildung der verschiedenen Stufen, Stoffverteilung und Prii-
fungsreglemente, oder auch auf das ganze Gebiet der gesetzgebe-
rischen Ordnung eines Schulwesens. Sehr oft auch dienen schwei-
zerische gesetzliche Erlasse zum anregenden Studium eines Pro-
blems, das bis zur (modifizierten) Grundlage eines gesetzgeberi-
schen Aktes fithren kann. Dann werden Vorschlidge erbeten fiir
piddagogische Studienreisen in die viersprachige, vielgestaltige
Schulschweiz, wozu das Jahr der Landesausstellung 1939 beson-
ders verlockte. Oft handelt es sich um Namhaftmachung von spe-
zieller Literatur, oft wurden auch die Anfragestellen direkt mit
jenen Stellen in Verbindung gebracht, die fiir die Antwort direkt
zustdndig waren. So hat sich ein reger Verkehr ausgebildet zwi-
- schen dem Ausland und der Schweiz. Die Schweiz genieBt nicht
umsonst den Ruf eines Schullandes par excellence; denn auf
kleinem Raume haben wir fiir alle nur erdenklichen Schulbediirf-
nisse zu sorgen; wir haben zwei- und dreisprachige Gebiete,
wir haben ausgesprochene Bergkantone, Stidtekantone, haben
Gesamtschulen und Klassenschulen, ausgesprochene Industrie-
und Landwirtschaftsgebiete, konfessionelle und weltanschau-
lich bedingte Schulen aller Art, haben ein ausgedehntes Pri-
vatschulwesen, verfiigen iiber eine zielsichere Initiative fiir
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moderne pidagogische und heilpidagogische Versuche auf allen
moglichen Gebieten, in der Hoffnung, da das, was heute nur im
kleinen Kreise moglich ist, morgen einem weiteren zuginglich
sein moge. Die Erkenntnis, daB ein Staat, der seine Jugend liebt
und sie geistig und korperlich gut erziehen will fiir die Zukunft,
damit auch den Kernbestand des eigenen Landes wahrt und be-
hiitet, ist wohl heute ausgesprochen oder unausgesprochen die
treibende Kraft bei allen KulturmaBnahmen, die ein Land
treffen wird. :

Die Redaktion erinnert sich mit Vergniigen eines langen Ge-
spriches mit einem finnischen Studienrat aus Helsinki, der, be-
traut mit der Aufgabe der Schaffung eines Vorentwurfes fiir die
Ausbildung des finnischen Lehrkorpers, sich iiber sidmtliche
Lehrerausbildungsmoglichkeiten Auskiinfte erbat, um sich zuletzt
dem aargauischen Lehrerbildungsgesetz zuzuwenden, dessen Lehr-
plan ihm besonders zusagte. Finnland, als Land mit zwei Spra-
chen (Finnisch und Schwedisch) hat einige der Schweiz nicht
undhnliche Schulprobleme.

Die Mission Egyptienne pour linstruction en Suisse wollte
wissen, was fiir eine Praxis wir in unseren Primar- und Sekun-
darschulen in bezug auf den Religionsunterricht handhaben. Die
Regierungen des GroBherzogtums Luxemburg und von Venezuela
lieBen sich iiber die Schiilerbibliotheken an Primar- und Sekun-
darschulen berichten. Ahnlich wie Finnland lieB sich Schweden
Material und Auskunft vermitteln iiber Lehrerausbildung, speziell
fiir Sekundarlehrer. Einer pddagogischen Stelle in Oslo, die sich
mit Vorstudien fiir eine Reform des schwedischen Sekundarschul-
wesens befaBte, muBte eingehende Auskunft iiber diesen Teil unse-
rer Lehrerbildung erteilt werden. Fiir das gleiche Gebiet lieB sich
die Legation der Argentinischen Republik berichten, und in friihe-
ren Jahren die Tschechoslowakische Republik. Ungarn interes-
sierte sich fiir unsere Maturitidtspriifungen. Die beauftragte Stelle
entnahm unserer Arbeit iiber die Maturititsanstalten der Schweiz
mannigfache Anregung zur Ausarbeitung eines ungarischen Ma-
turititsreglementes. U.S.A. interessierte sich fiir unsere heil-
pddagogischen Bestrebungen, insonderheit fiir die Art der Heil-
moglichkeiten bei Sprachgebrechlichkeit. England speziell inte-
ressiert sich fiir unsere Schulstatistik.

Ein stidndiger Fragesteller ist das Bureau International
d’Education in Genf, bei dem sich viel auskunftbediirftige Stellen
melden auf Grund der Zugehorigkeit zum Volkerbund. TU.S. A.
will die wverschiedensten Dinge wissen, statistische Daten, Aus-
kunft iiber die Errichtung von Kleinkinderschulen (Illinois), iiber
Pflegerinnenschulen (Connecticut), iiber Lehrmittel fiir bestimmte
Ficher an Sekundarschulen (Washington), iiber Elternabende ete.

4
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Eine besondere Verbindung besteht zwischen dem Archiv und
dem Institut Internat. de Coopération intellectuelle, Paris, das, be-
kannt durch die Herausgabe einer internationalen piddagogischen
Bibliographie (geliefert von den nationalen Zentren) der meisten
Linder der Erde, sich in der Hauptsache um bibliographische
Fragen interessiert. Das Archiv publiziert seit einigen Jahren
eine Bibliographie fiir die Schweiz. Uberdies setzen sich diese
Kreise fiir ein vergleichendes und ordnendes Studium einzelner
wichtiger Schulprobleme auf internationaler Grundlage ein, eine
Gelegenheit, da mannigfache Erfahrungen und Gedanken der
teilnehmenden Linder im Ilebendigen Kontakt sich ausdriicken
und begegnen konnen. Das Thema des Jahres 1939 des Institut
International de Coopération intellectuelle ist das gleiche, welches
die Schweiz im Jahre 1938 so intensiv beschiftigte: Die nationale
Erziehung der Jugend. Das Institut International de Coopération
hat sich fiir die Sehweiz der Mitarbeit des Archivs bedient. Das
Thema ist ein zeitgemiiBes. Die Bestrebungen erwachsen den ver-
schiedenen Staaten ganz naturgemiB im Umbruch der Zeit und
héngen mit der Erkenntnis zusammen, von der wir anfangs
sprachen. Es handelt sich hier aber um die Jugend im weitesten
Sinne, um die Erziehung auch der nachschulpflichtigen Jugend,
und um die ganz besonders. DaB das wichtige Problem im Grunde
eine Frage der Ausbildung der Lehrkrifte fiir diese vertieftere
und intensivierte Form des heute schon in irgendeiner Weise wohl
tiberall bestehenden staatsbiirgerlichen Unterrichtes ist und da8
es sich um Erziehung und nicht nur um Wissen handelt, und nicht
nur um eine Erfassung der minnlichen, sondern auch der weib-
lichen Jugend, diese Erkenntnisse diirften bei jenen Tagungen
ihren Ausdruck finden.

Dr. E. L. Bédhler.



	Umschau im ausländischen Schulwesen

